
 

 

28. September 2021

Verwaltungsgericht
Kanton Zürich
Freischützengasse 1
8004 Zürich

Normenkontrolle V-Covid-19 Bildung Regierungsrat vom 22.9.21, BV

Art. 8 Abs. 1+2, Art. 10 Abs. 1-3, Art. 11 Abs. 1, Art. 13 Abs. 2, Art. 36

Abs. 1-3 i.V.m. Art. 36 EpG l.v.m. Art. 1a, 3a+6a Abs. 1 Covid-Gesetz

—besucht das—Rämibühl in Zürich. Der Besuch

dieser Schule entspricht der Sekundarstufe II. Am 22.9.21 erlässt der Regie-

rungsrat die V—Covid-19 Bildung. In § 3 ist festgehalten:

§ 3. 1 In den Innenräumen der öffentlichen Schulen ñÿr Berufsvorbereitungs-

jahre, der Schu/en der Sekundarstufe Il einsch/iess/ich Untergymnasien und der

überbetrieb/ichen Kurse mussjede Person eine Maske tragen.

2 Keine Maskentragpflicht gilt:

a. wenn das Tragen einer Maske den Unterricht wesentlich erschwert, wobei

in solchen Situationen der Mindestabstand einzuhalten oder der Schutz

durch andere Schutzmassnahmen zu gewährleisten ist

b. in für die Konsumation von Speisen und Getränken vorgesehenen

Aufenthaltsräumen während der sitzenden Konsumation

c. für Personen, die nachweisen, dass sie 1. über ein gültiges Covid-19-

Impfzertifikat oder ein gültiges Covid-lQ—Genesungszertifikat verfügen oder

2. am wöchentlichen repetitiven Testen in der Schule oder bei der oder dem

Arbeitgebenden teilnehmen.

3 Der Nachweis nach Abs. 2 lit. c wird erbracht: a. vom Lehr— und Schu/personal

gegenüber der vorgesetzten Person, b. von Schülerinnen und Schülern bzw.

Lernenden gegenüber der Schulleitung oder einer von dieser bezeichneten

Stelle und gegenüber den Berufsbildnerinnen und Berufsbildnem in

überbetrieblichen Kursen, c. von Berufsbildnerinnen und Berufsbildnem in

überbetrieblichen Kursen gegenüber der Ti’ägerschalt der überbetrieblichen

Kurse oder einer von dieser bezeichneten Stelle.

4 Die den Nachweis nach Abs. 2 lit. c prüfenden Personen können die

Gültigkeitsdauer des Zertifikats oder das Testdatum erfassen.

§ 4. 1 Die Schulen gemäss § 1 Abs. 1 lit. e können die Teilnahme an freiwilligen

Schulveranstaltungen mit Übernachtung, insbesondere Lager, vom Nachweis

eines gültigen Covid—lQ-Impfzertifikats bzw. eines gültigen C0vid—19—Ge-

nesungszertifikats abhängig machen.
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Angeführt sei, dass es sich bei Schulen gemàss § 1 Abs. 1 lit. e um Einrich—

tungen der Sekundarstufe Il handelt. In der Präambel Il der Verordnung wird der

Gültigkeitsbeginn per 4.10.21 und eine Befristung bis zum 24.1.22 festgelegt.

Gleichzeitig wird in IIl die Beschwerdefrist auf 10 Tage verkürzt und in IV der

Entzug der aufschiebenden Wirkung angeordnet.

Elntretensvoraussetzung: Bei einer abstrakten Normenkontrolle, d.h. bei

Erlass eines neuen Gesetzestextes ist erforderlich, dass zur Anfechtung nur

berechtigt ist, wer von einem neuen Erlass betroffen ist. Dadurch, dass die

Tochter das Gymnasium (Sekundarstufe II) besucht, ist dies gegeben.

Maskentragpflicht nach § 3 V-Covid 19 Bildung l.V.m Art. 40 EpG

Zunächst postuliert § 3 eine allgemeine Maskenpflicht in allen Innenräumen der

Schule (Ausnahme Kantine bei sitzender Konsumation) für sämtliche Studie-

rende. Die Maskenpflicht an sich stellt bei einer engen zeitlich begrenzten

Dauer zur Bekämpfung von SARS-2 keinen gravierenden Eingriff in die Frei-

heits- bzw. Gesundheitsrechte nach Art. 10 Abs. 2 BV dar (siehe dazu Urteil

Verwaltungsgericht AN.2020.00013)‚ da mit Art. 40 Abs. 3 EpG (Epidemien—

gesetz) eine genügende Grundlage für eine Maskentragpflicht, die zeitlich und

örtlich begrenzt ist, besteht. Die Massnahmen dürfen aber nur so lange

andauern, wie diese erforderlich sind (EnNägung 4.3.2) bzw. nicht eine mildere

Massnahme auch zum Erfolg führen wird.

So hat das Mittelschul- und Berufsbildungsamt am 11.8.20 eine Covid-19-

Richtlinie herausgegeben, die am 17.9.21 letztmalig (Akte 2) an die aktuellen

Verhältnisse angepasst wird. Darin steht unter Punkt 5.1 «Zertifikats- und

Maskentragpflicht»:

An Bildungseinrichtungen der Sekundarstufe ll gilt fiJr Schülerinnen und

Schüler bzw. Lernende sowie Personal weder eine Zertifikats- noch eine

Maskentragpflicht. Externe Personen, die sich in den Räumlichkeiten von

Bildungseinrichtungen aufhalten und bewegen, sind hingegen zum Tragen

einer Maske verpflichtet.

im September 2021 hat sich die Lage wesentlich verbessert (plus/minus

Halbierung Neuinfektionen und der Spitaleintritte). Wie unter diesem Gesichts-

punkt der Regierungsrat per 22.9.21 eine allgemeine Maskentragpflicht für die

Sekundarstufe II beschliessen kann, bleibt schleierhaft. Nach bereits gut 12

Monaten Maskenpflicht/Empfehlung entspricht die weitere Verlängerung um 5

Monate bis Ende Januar 2022 keinem leichten Eingriff mehr. Das tägliche

Tragen der Maske über mehrere Stunden ist als schwerer Eingriff nach Art. 36

Abs. 1-3 BV i.V.m. Art. 10 Abs. 2 BV i.V.m. Art. 11 Abs. 1 BV einzustufen.

Befreiung Maskentragpflicht nach § 3 Abs. 2 lit. C 1 V-Covid-19 Blldung

für Geimpfte/Genesene

Die V-Covid-19 Bildung sieht vor, dass sich Geimpfte/Genesene von der

Maskentragpflicht befreien können, sofern sie nach V-Covid-19 Bildung § 3 Abs.

2 lit. C über ein Covid-lQ-lmpfzertifikat oder ein Covid-19-Genesungszertifikat

verfügen. In Art. 1a Abs. 2 Covid-Gesetz steht:
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Ist der impfwillige erwachsene Teil der Bevölkerung ausreichend geimpft, so

sind die Kapazitätsbeschränkungen für öffentlich zugängliche Einrichtungen

und Betriebe sowie Veranstaltungen und private Zusammenkünfte aufzuheben.

Angemessene Schutzkonzepte sind möglich, sofern sie verhältnismässig sind.

Der impfwillige Teil konnte sich längst schützen, folglich sind gemäss letztem

Satz nur noch angemessene Schutzkonzepte möglich, die verhältnismässig sein

müssen. Gemäss § 3 V-Covid-19 Bildung Regierungsrat sehen die Covid-Zertifi-

kate als Teil der Schutzkonzepte weitreichende Ausnahmen vor. Die gesetzliche

Grundlage der Covid-Zertifikate findet sich in Art. 6a Abs. 1 Covid-Gesetz:

Der Bundesrat legt die Anforderungen an den Nachweis einer Covid-19-

lmpfung, einer Covid-19-Genesung oder eines Covid—19-7èstergebnisses fest.

Nach Art. 3a Covid-Gesetz ist bei Geimpften folgende Unterscheidung möglich:

Personen, die mit einem Cavid-1 9-lrnpfstoff geimpft sind, der zugelassen ist

und erwiesenermassen gegen die Ubertragung schützt, wird keine Quarantäne

auferlegt.

Daraus ergibt sich, dass geimpfte Personen von einer Quarantäne (andere

Massnahmen sind nicht aufgeführt bzw. folglich ausgeschlossen) ausge-

nommen werden können, sofern die lmpfung erwiesenermassen gegen die

Ubertragung (Erkrankung inkludiert) schützt.

Bis zum 7.8.21 gab es gemäss Statistik BAG 107 lmpfdurchbrüche, die zu einer

Hospitalisation führten. Bis zum 22.9.21 werden 247 lmpfdurchbrüche mit

Spitalaufenthalt aufgelistet. Damit gab es in den letzten 45 Tagen (247-107)

140 Spitalaufenthalte bei doppelt geimpften Personen. Zwischen Januar 21 und

dem 7.8.21 (ca. 180 Tage) gab es 107 schwerwiegende lmpfdurchbrüche, in

den darauf folgenden 45 Tagen gab es 5.2 mal mehr lmpfdurchbrüche als in

den sieben Monaten zuvor (140 Durchbrüche mit Hospitalisation).

Gemäss Artikel Sonntagszeitung vom 26.9.21 (Akte 5) verstarben im Alters-

heim in St. Niklaus von 8 Personen auf der Demenz-Abteilung deren vier Per-

sonen, obwohl alle doppelte geimpft waren. Sowohl die Länder Deutschland,

England, Israel, lsland und die USA vermelden markant mehr lmpfdurchbrüche.

Stellvertretend für all diese Länder sei auf eine ZG-Party in Münster (Akte 4)

verwiesen, bei der sich von ca. 380 Teilnehmenden, die geimpft oder genesen

waren, an einen Abend weit über 70 Personen dennoch infizierten.

Daraus folgt, dass die in Art. 3a Covid-Geselz postulierte Befreiung und mithin

eine jede Besserstellung der Geimpften in Bezug auf die Covid-Massnahmen

nicht haltbar ist, weil die lmpfung gerade nicht eniviesenermassen vor einer

Ubertragung des Virus (und wohl mittel- bis langfristig auch nicht von einem

schweren Krankheitsverlauf) schützt. Für eine Besserstellung der Genesenen

findet sich keine gesetztliche Grundlage im Covid-19-Gesetz.

Die im Covid—Gesetz postulierte Zertifikatsgrundlage erfolgt im Sinne einer

Generalvollmacht an den Bundesrat. Allerdings erhält der Bundesrat nur die

Kompetenz, die Grundlagen für den Nachweis zu erfassen.
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Klar ist damit, es gibt keine rechtsgenügende Gesetzesdelegation für Mass-

nahmen aufgrund der Covid-Zertifikate im Covid-Gesetz. Art. 6a Abs. 1 Covid-

Gesetz ist dazu zu unbestimmt. Massnahmen aufgrund eines Zertifikates sind

somit nur möglich, wie sie nach Art. 36 Abs. 1 BV nicht schwerwiegend sind.

Selbst wenn eine ernste, unmittelbare Gefahr gemäss Art. 36 Abs. 1 BV beste—

hen würde, so würde dem Art. 1a Abs. 2 Covid-Gesetz entgegenstehen, da die

impfwillige Bevölkerung längst impfen konnte. Ein Impfzertifikat kann somit

noch allfällig für leichte Grundrechtseinschränkungen angewandt werden.

Nach Art. 8 Abs. 2 BV dürfen Einschränkungen nicht diskriminierend sein.

Neben Art. 10 Abs. 2 BV ist bei Kindern und Jugendlichen zudem Art. 11 Abs. 1

BV zu beachten. Sie haben Anspruch auf einen besonderen Schutz ihrer Unver-

sehrtheit. Eine Befreiung von der Maskentragpflicht für Geimpfte bzw. Gene-

sene verstösst gegen Art. 8 Abs. 2 BV, weil im Klassenbetrieb damit nur noch

Nicht-Geimpfte eine Maske tragen müssen. Dies führt im aktuellen Umfeld zu

einer regelrechten «Zur-Schau-Stellung» bzw. einer massiven Diskriminierung.

Die Stimmung an den Gymnasien ist analog zum Diskurs in der Gesellschaft

aktuell aufgeheizt. Der Staat bzw. die Regierung des Kantons Zürich hat dafür

zu sorgen, dass Jugendliche auf Sekundarstufe II in einer solchen Lage nach

Art. 11 Abs. 1 BV geschützt werden. Eine Benachteiligung Jener, die über kein

Impf— bzw. Genesenenzertifikat verfügen, wäre selbst dann nicht mit Art. 11

Abs. 1 BV vereinbar, wenn die Impfung erwiesenermassen schützen würde.

Absolut und auch nach Art. 8 Abs 2 BV i.V.m Art. 10 Abs. 2 BV liegt jedoch eine

diskriminierende Ungleichbehandlung vor, weil die Impfung gerade nicht erwie—

senermassen vor einer Ansteckung bzw. der Weitergabe von SARS—2 schützt.

Wenn Geimpfte selbst dann keine Maske tragen müssen, sollten die Fallzahlen

aus welchen Gründen auch immer wieder ansteigen, so führt dies letztlich

dazu, dass ungeimpfte Jugendliche in Quarantäne müssen, obwohl die erhöhten

Fallzahlen gerade durch die Geimpften, welche Schutzkonzepte faktisch auch

bei deutlich höheren Fallzahlen nicht einhalten, erfolgen.

Genau dies ist in der Covid-Richtlinie (Akte 2) des Mittelschul- und Berufsbil-

dungsamtes unter Punkt 14 vorgesehen. Geimpfte bzw. Genesene müssen

selbst dann nicht in Quarantäne gehen, wenn sie nahen Kontakt zu Personen

hatten, die erkrankten bzw. positiv getestet wurden. Ungeimpflze müssen in

jedem Fall in Quarantäne, obwohl sie im Unterschied zu den Geimpften bzw.

Genesenen während der gesamten Schulzeit eine Maske trugen.

Eine solche Ungleichbehandlung ist insbesondere mit Art. 8 Abs. 2 BV i.V.m Art.

11 Abs. 1 nicht vereinbar. Die Intention einer solchen Regelung dürfte einzig

darin liegen, dass sich möglichst viele Jugendliche impfen lassen. Vereinfacht

kann gesagt werden: Impfung = Belohnung, Ungeimpft = Benachteiligung.

Bei Jugendlichen sind schwere Verläufe allerdings derart selten, dass selbst

Pädiatrie Schweiz auf der Homepage (Abruf 28.9.21) ausführt:
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Aus pädiatrischer Sicht halten wir fest:
 

bezüglich Krankheitslast.-

0 die Delta-Variante führt nicht zu schwereren COVlD-l9

r. Verläufen als vorgängige Varianten. Diese Aussage basiert auf

klinischen Erfahrungen über mittlerweile 2 Monate in der

Schweiz, BAG Daten und publizierten Daten aus den USA.

I die Krankheitslast für Kinder und lugendlichc in der Schweiz

ist für COVlD—l9 insgesamt geringer als die Krankheitslast

verursacht durch andere respiratorische Viren (RSV.

Influenza).

o das sehr seltene PlMS-TS Syndrom (grob geschätzt 1:5'000

bis 1:10'000 lnfektionen) hat in der Schweiz bisher zu

keinen Todesfällen geführt und hinterlässt nach bisherigen

Erkenntnissen nach bis zu einjähriger Nachbcobachtungszcit

nur sehr selten Rcsiduen.[Link]
o die COVlD—l9 lmfifugfi ist seit dem 26.08.202l ab dem Alter

Zusammengefasst ergibt sich, a) Delta führt bei Kindern/Jugendlichen nicht zu

schwere(re)n Verläufen und b) die Krankheitslast einer Influenza/RSV ist grösser

als dies der Fall bei SARS-2 ist. Wie unter diesem Umständen Pädiatrie Schweiz

eine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche aussprechen kann, erschliesst

sich dem Beschwerdeführer nicht. Vielmehr gilt es daran zu erinnern, dass

sämtliche in der Schweiz zugelassene Impfstoffe «nur» über eine befristete

Zulassung verfügen. Dazu Art. 9a Abs. 1 Heilmittelgesetz (HMG):

Das Institut kann Arzneimittel gegen Krankheiten, die lebensbedrohend sind

oder eine Invalidität zur Folge haben, in einem vereinfachten Verfahren gemäss

Artikel 14 Absatz 1 befristet zulassen, wenn:

a. es mit dem Schutz der Gesundheit vereinbar ist;

b. von deren Anwendung ein grosser therapeutischer Nutzen zu erwarten ist;

c. in der Schweiz kein zugelassenes, alternativ anwendbares und gleich-

wertiges Arzneimittel verfügbar ist.

Ein grosser therapeutischer Nutzen besteht nicht, eine Influenza/RSV ist für

Kinder/Jugendliche weit gefährlicher. Eine Impfempfehlung für 10-19 Jährige

lässt sich daher kaum mit Art. 9a Abs. 1 HMG in Einklang bringen. Letztlich

fehlt der grosse therapeutische Nutzen. Nochmals, die Gefährdung bei SARS-2

auf Sekundarstufe Il ist ja deutlich kleiner als ist dies bei einer Influenza bzw.

RSV—Erkrankung der Fall ist.

Befreiung Maskentragpflicht nach § 3 Abs. 2 lit. C 2 V-Covid-19 Bildung

bei «repetitiven» wöchentlicher Testung

Eine Befreiung von der Maskentragpflicht ist möglich, sofern Schüler/innen an

einer «repetitiven» wöchentlichen Testung teilnehmen. Gemäss Covid-Richtlinie

Punkt 4 ist die Teilnahme an diesen «Reihentestungen» «freiwillig».
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Zunächst ist festzuhalten, dass bei einer «freiwilligen» Teilnahme an Tests keine

Privilegien möglich sind, genauso wie eine Nichtteilnahme keine Nachteile nach

sich ziehen darf, selbst wenn die Regelung für sämtliche Schüler/innen auf

Sekundarstufe ll gelten würde.

Vorliegend können sich Geimpfte/Genesene jedoch bereits nach § 3 Abs. 2 lit. C

1 von der Maskentragpflicht befreien, es gibt für sie folglich keinen Grund, nach

§ 3 Abs. 2 lit. C 2 an den Tests teilzunehmen. In der Praxis führt dies dazu, dass

einzig ungeimpfte zum Test «gedrängt» werden.

Nur wenn die Ungeimpften an den Tests teilnehmen, sind sie von der Masken-

pflicht und der damit «Zur—Schau-Stellung» als Ungeimpfte in der Klasse

befreit. Unter diesem Umstand kann von «Freiwilligkeit» nicht in Ansätzen

gesprochen werden. Vielmehr verstösst eine solche Regelung klarerweise

gegen das Diskriminierungsverbot nach Art. 8 Abs. 2 BV.

Pflichttestung bei Maskendispens nach § 3 Abs. S V-Covid-19 Blldung

Nach der Verordnung Covid-19 Besondere Lage Art. 6 Abs. 2 lit. B sind «Per-

sonen, die nachweisen können, dass sie aus besonderen Gründen, insbe-

sondere medizinischen, keine Gesichtsmasken tragen können» von der Mas-

kenpflicht in lnnenräumen befreit.

Die V-Covid-19 Bildung des Regierungsrates führt in § 3 Abs. 5 für Personen, die

einen (medizinisch bedingten) Maskendispens haben, eine zwingende Pflicht zu

den «Reihentest» ein, damit der Maskenattest anerkannt wird. Damit werden

vulnerable Personen nach Art. 8 Abs. 2 BV in Reinkultur wegen ihrer Gesundheit

(körperliche, geistige oder psychische Gesundheit) diskriminiert. Dies geht

soweit, dass diese Personen sich, sofern keine «Reihentests» angeboten wer-

den, sich zwingend einem wöchentlichen PCR-Test unterziehen müssen.

Der PCR-Test entspricht einer ärztlichen Untersuchung nach Art. 36 EpG und

darf nur angeordnet werden, wenn eine Person «krank, krankheißvem’ächtig,

angesteckt oder ansteckungsverdächtig ist oder Krankheitserreger aus-

scheidet». Dies trifft auf Personen mit einer Maskendispens in keinster Weise

zu. Art. 36 EpG ist eng gehalten, dazu Botschaft EpG-Revision vom 3.12.10:

«Die ärztliche Untersuchung dient entweder zur Ermittlung von Befunden im

Hinblick auf die Anordnung einer konkreten Schutzmassnahme (z. B. Unter-

suchung im Hinblick auf eine eventuell nötige Absonderung) oder ist Teileiner

Schutzmassnahme selbst (z. B. Untersuchung während einer ärztlichen Uber-

wachung). In Ausnahmefällen kann die ärztliche Untersuchung auch als eigen-

ständige Massnahme angeordnet werden. Solche medizinischen Unter-

suchungen dürfen jedoch nicht systematisch, etwa in Form einer umfang—

reichen Untersuchung bestimmter Bevölkerungsgruppen, sondern nur als

lndividualmassnahme zurAnwendung gelangen. Anonyme 72955, z. B. zur

Verbesserung der Datenlage im Zusammenhang mit einer bestimmten über-

tragbaren Krankheit, Reihenuntersuchungen der Bevölkerung oder bestimmter

Bevölkerungsgruppen usw., sind ohne Zustimmung nach vorgängiger

Aufklärung der Testperson nicht zulässig.»
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Der Beschwerdeführer hat sämtliche Ratsprotokolle durch gekämmt. Auf Art. 36

EpG wird in keinem Votum auch je nur eingegangen, womit klar zum Ausdruck

gebracht werden kann, dass Art. 36 EpG gemäss Vernehmlassung verab-

schiedet wurde. Daher ist ein PCR—Test nach Art. 36 i.d.R. als Individualmass-

nahme durch einen Arzt/Ärztin im Einzelfall vorzunehmen. Nicht zulässig sind

folglich wöchentliche repetitive Tests zur allgemeinen Prävention.

Besonders verwerflich ist, dass mit der Regelung § 3 Abs. 5 V-Covid-19 des

Regierungsrates gerade diejenige Bevölkerungsgruppe abgestraft wird, die

medizinisch bedingt vulnerabler ist als Personen mit intakter Gesundheit. Nach

Ansicht des Beschwerdeführers verstösst eine solche Regelung gegen Art. 10

Abs. 3 BV, weil eine solche Bestimmung zu einer (Zitat) «Art grausamer, un-

menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung» führt. Dies

umso mehr, als der Regierungsrat bei Kindern/Jugendlichen auf Sekundarstufe

Il nach Art. 11 Abs. 1 dafür zu sorgen hätte, dass Kinder/jugendliche besonders

geschützt werden.

Erfassung Zertifikatsdauer nach â 3 Abs. 4+7 V-Covld-19 Bildung

Nach Art. 13 Abs. 2 BV hat jede Person Anspruch darauf, dass persönliche

Daten vor Missbrauch geschützt sind. Daten zum Status der Gesundheit sind

hoch sensibel und dürfen gerade nicht in einem zentralen Register bei den

Schulleitungen angelegt bzw. verwaltet werden bzw. beliebig von ihr betrauten

Kontrollorgangen eingesehen werden.

Ausschluss Lager/Arbeitswochen nach § 4 Abs. 1 V—Covid-19 Bildung

Selbst wenn der entsprechende Passus in der Kann-Formulierung gehalten ist,

so führt er letztlich dazu, dass Nicht-Geimpfte komplett von Lagern, vor allem

aber auch von Arbeitswochen ausgeschlossen werden (können).

Eine solche ZG-Regel stellt eine massive Diskriminierung nach Art. 8 Abs. 2 BV

dar. Entgegen den Ausführungen des Regierungsrates zu § 4 Abs. 1 V-Covid-19

Bildung handelt es sich dabei nicht um freiwillige bzw. Veranstaltungen, die der

Freizeit dienen. Gerade Arbeitswochen sind für die vertiefte Vermittlung von

Lerninhalten enorm wichtig. Die Begründung, dass die Organisation durch

allfällige Tests in unzumutbarer Weise erschwert würde, greift deutlich zu kurz.

Tests nach Art. 36 EpG dürfen nur erfolgen, sofern konkrete Krankheitsfälle

oder Ansteckungen vorliegen. Hypothetische Verdachtselemente genügen

nicht. Solche ärztlichen Untersuchungen haben unabhängig bei sämtlichen

Schüler/innen in gleicher Weise zu erfolgen, ganz unabhängig, ob sie geimpft,

getestet oder genesen sind. Daran ändert auch nichts, dass derzeit in überaus

bedenklich alarmistischer Panik-Stimmung solche Tests weiter über das Mass,

das von Art. 36 EpG je zulässig ist, durchgeführt werden.

Unzulässige Inkraftsetzung innert 10 Tagen nach § 22 Abs. 1+3 VAG

Nach § 22 Abs. 1 beträgt die Pulbikationsfrist 30 Tage. Von dieser Regel kann in

Abs. 3 abgesehen werden, sofern eine besondere Dringlichkeit besteht. Der

Regierungsrat unterlässt es dabei, eine Dringlichkeit für das Inkrafttreten

überhaupt zu begründen. Abgesehen davon, dass eine solche bei stark
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sinkenden Fallzahlen nicht besteht, lässt sich nicht von der Hand weisen, dass

der Regierungsrat wohl einzig daran interessiert zu sein scheint, dass mit der

Verkürzung der Rekursfrist auf 10 Tage möglichst keine Einsprachen erfolgen.

Vorliegend bleibt die Verkürzung der Beschwerdefrist von 30 auf 10 Tage ohne

Begründung unzulässig, weil eben gar keine Dringlichkeit ausgewiesen wird.

Nebenbemerkung. In der Zeit zwischen 4.10.21 und den darauf folgenden zwei

Wochen finden die Herbstferien statt, sodass bei den Gymnasien kein Unter-

richt stattfindet. Selbst wenn der Regierungsrat sich Sorgen über eine über-

proportionale Reisetätigkeit der Schüler/innen in den Herbstferien machen

würde, so ergeben die Ferienwochen zumindest eine Frist von 25 Tagen. Bei

den Berufsschulen ist anzumerken, dass keine spezifische Ferienzeit besteht.

Entzug aufschiebende Wirkung nach § 55 i.V.m § 25 Abs. 3 VRG

In 5 55 VRG findet sich ein Verweis auf § 25 Abs. 3 VRG. § 25 Abs. 3 besagt.

dass die anordnende Instanz vom Gebot der grundsätzlichen aufschiebenden

Wirkung nach § 25 Abs. 1 VRG abweichen kann, wonach die aufschiebende

Wirkung grundsätzlich zu gewähren ist. § 25 Abs. 3 besagt aber auch, dass die

Beschwerdeinstanz (Verwaltungsgericht) nach § 55 VRG entweder auf Antrag

oder von sich aus trotzdem die aufschiebende Wirkung gewähren kann.

Der Regierungsrat begründet den Entzug der aufschiebenden Wirkung mit der

Begründung, die Zahlen würden derart steigen, dass es gegenwärtig nicht

mehr möglich sei, die Fallzahlen im Contact-Tracing nach Art. 33 EpG

rückzuverfolgen. Gemäss Bundesamt für Statistik gibt es im Kanton Zürich im

Schuljahr 2019/2020 9812 Schüler/innen. Die aktuellen Fallzahlen liegen per

26.9 bei 3.76 Fällen auf 100000 Einwohner/innen, dies bedeutet 0,36 Fälle bei

den ca. 10000 Gymnasiasten des Kantons Zürich.

va ‘a n...“ ~~ l'art“:

Epidemiologischer Verlauf, Schweiz und Liechtenstein v
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Die Anzahl der Hospitalisation liegt am 26.9.21 auf 100000 Einwohner/innen

bezogen bei 0,03 Prozent. Auf die Gymnasiasten des Kantons Zürich ergibt dies

0,003 Prozent.
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Wie unter diesem Gesichtspunkten irgendeine Dringlichkeit bestehen soll bzw.

Contact-Tracing unmöglich sein soll, ist und bleibt schleierhaft. Geradezu

fabulös ist die Begründung des Regierungsrates, der Bundesrat habe

Lockerungen beschlossen. Dies trifft in keinster Weise zu.

Vielmehr hat der Bundesrat massive Verschärfungen mit einer Ausweitung des

Covid-Zertifikates auf faktisch sämtliche Bereiche des öffentlichen Lebens

(insbesondere bei Bildung und Kultur) beschlossen. Das im übrigen im klaren

Widerspruch zum Covid—Gesetz Art. 1a Abs. 2, worin klar festgelegt ist, dass

sobald alle lmpfwilligen ein lmpfangebot erhalten hätten, sämtliche Zutritts-

beschränkungen aufzuheben seien.

Der Bundesrat brachte für die Verschärfungen eine Überlastung der Intensiv-

betten (lPS) ein, die es nicht gab. Eine allfällig einmal in Zukunft drohende

Uberlastung ist hypothetischer Natur. Die Covid-Patienten belegten maximal

ca. 25 Prozent der lPS-Betten (bei gleichzeitig reduziertem lPS-Bestand). Klar ist

ferner, dass ohne Reisebeschränkungen nach den jährlich längsten Ferien mit

einer erhöhten Anzahl ohnehin zu rechnen war. Der massive Rückgang im

September belegt dies zudem eindrücklich.

Letztlich geht es dem Bundesrat einzig darum, die lmpfquote zu erhöhen. In

dieser Hinsicht ehrlich ist immerhin die BAG—Chefin Lévi (Akte 3), die klar

ausführte, die Massnahmen würden dann zurückgefahren, wenn die lmpfquote

höher liege. Genau diese Intention ist beim V-Covid-19 Bildung des Regierungs-

rates auszumachen. Eine solche Massnahme ist jedoch rein politischer Natur.

Politisch motivierte Massnahmen rechtfertigen aber gerade nicht den Entzug

der aufschiebenden Wirkung. Eine gewünschte Erhöhung der lmpfquote lässt

sich weder aus dem EpG noch aus dem Covid-Gesetz des Bundes herleiten, ist

mit den verfassungsrechtlichen Rechten wohl auch nicht in Einklang zu

bringen. Daher darf dies unter keinem Umständen dazu führen, dass der

Regierungsrat mit einer V-Covid-19 Bildung in einer Art Nacht- und Nebel—

Aktion Notrecht einführen kann, ohne dass eine Dringlichkeit auch nur in

Ansätzen ausgewiesen ist.
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Rechtsbegehren:

1. Die Rekursfrist ist von 10 Tagen auf minimal 25 Tage (bis zum Ende der

Herbstferien) anzuheben.

2. Der Beschwerdeführer beantragt, dass während der Normenkontrolle betr. V-

Covid-19 Bildung die aufschiebende Wirkung wieder hergestellt wird. Die

aufgezeigten Unvereinbarkeiten der V-Covid-19 Bildung tangieren in § 3 und § 4

elementarste Verfassungsrechte (siehe Rechtsbegehren 3), die nicht einfach

mit dem Entzug der aufschiebenden Wirkung ausgehebelt werden dürfen. Dies

umso mehr, als keine Dringlichkeit ausgewiesen werden kann.

3. Die geplante V-Covid-19 Bildung des Regierungsrates verstösst in den § 3

und § 4 gegen BV Art. 8 Abs. 1+2, Art. 10 Abs. 1-3, Art. 11 Abs. 1, Art. 13 Abs.

2, Art. 36 Abs. 1-3 i.V.m. Art. 36 EpG i.V.m. Art. la, 3a+6a Abs. 1 Covid—Gesetz

und kann daher nicht in Kraft treten.

4. Die Maskentragpflicht an der Sekundarstufe II ist für die Schüler/innen an

den Gymnasien unabhängig vom Impfstatus aufgrund der konkreten Fallzahlen

so zu gestalten, dass keine Differenzierung bei den Geimpften, Genesenen und

Ungeimpften erfolgt.

5. Es ist festzustellen, dass «freiwillige» Tests weder Vor- noch Nachteile bei

Geimpften, Genesenen bzw. Ungeimpften nach sich ziehen dürfen.

 

Akten:
1. V-Covid-19 Bildung Verordnung Regierungsrat vom 22.9.21

2. Covid-Richtlinie vom 20.9.21 Amt Mittelschul- und Berufsbildungsamt

3. Artikel Blick 11.9.21: Ende Zertifikatspflicht bei höherer lmpfbereitschaft

4. ntv-Artikel, 14.9.21: ZG-Party mit massiven Impfdurchbrüchen

5. Artikel Sonntagszeitung 25.9.21: 4 von 8 doppelt geimpfte Demente sterben
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Verordnung
über Massnahmen zur Bekämpfung
der Covid-l9-Epidemie im Bildungsbereich

(vom 22. September 2021)

Der Regierungsrat beschlíesst:

l. Es wird eine Verordnung über Massnahrnen zur Bekämpfung
der Covid-lQ—Epidemie im Bildungsbereich erlassen.

ll. Die Verordnung tritt am 4. Oktober 2021 in Kraft. §§ 2—4 gel-
ten bis zum 24. Januar 2022.

Il]. Gegen die Verordnung und Dispos'niv ll kann irmert zehn Tagen.
von der Veröffentlichung an gerechnet. beim Verwaltungsgericht des
Kantons Zürich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschn'ft
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

IV. Dem Lauf der Beschwerdefrist und der Einreichung einer Be—
schwerde wird die aufschiebende Wirkung entzogen.

V. Veröffentlichung dieses Beschlusses. der Verordnung und der
Begründung im Amtsblatt.

im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Die Staatsschreiberin:
Jacqueline Fehr Kathrin Arioli
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Verordnung
über Massnalnnen zur Bekämpfung
der Covid-l9-Epidemie im Bildungsbereich
(V Covid-l9 Bildungsbereich)

(vom 22. September 2021)

Der Regierungsral,

gestützt auf Art.40 des Bundesgesetzes vom 28. September 2012 über

die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen und Art. 23

der Verordnung vom 23. Juni 2021 über Massnahmen in der besonderen

Lage zur Bekämpfung der Covid-l9-Epidemie (Covid-l 9-Verordnung

besondere Lage).

bexchliesst:

F”
‚
n
a
a
r
:

§ l. ' Zur Erstellung eines Schutüonzepts sind verpflichtet:

die öffentlichen Schulen der obligatorischen Volksschule.

alle Schulen. an denen die obligatorische Schulpflicht erfüllt werden

kann.
die Sonderschulen.

die öffentlichen Schulen für Berufsvorbereitungsjahre.

die Schulen der Sekundarstufe ll einschliesslich Untergymnasien.

die Anbietenden von überbetrieblichen Kursen.

1 Für die Erstellung des Schutzkonzepts. dessen Umsetzung und Über-
wachung sind folgende Stellen zuständig:

a.

b.

die Schulpflegen der öffentlichen Schulen der obligatorischen Volks-

schule.
die Trägerschaften der Sonderschulen und der Schulen. an denen
die obligatorische Schulpflicht erfüllt werden kann.

die Trägerschaften der öffentlichen Schulen für Berufsvorbereitungs-
jahre und der überbetrieblichen Kurse.

die Schulleitungen der Schulen der Sekundarstufe ll einschliesslich
Untergymnasien.

v‘ Das Schutzkonzept muss mindestens folgende Punkte enthalten:

Massnahmen betreffend Hygiene Mindestabstand. Raumluftquaii-
tät und Infrastruktur.

Umgang mit angeordneten lsolations— und Quarantänemassnah-

men.
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c. Massnahmen betreffend Schul- und Klassenanlässe der Schulen ge—

mäss Abs.1 lit.a—d.

d. Pflichten der Arbeitgebenden zum Schutz der Arbeitnehmenden.

e. Anordnung einer befristeten Maskentragpflicht ohne Befreiungs—

möglichkeit nach § 2 Abs. 2 lit. c und â 3 Abs.2 lit. c durch die zu-

ständige Stelle gemäss Abs. 2. den schulärztlichen Dienst oder das

Contact Tracing. wenn dies aufgrund des konkreten Infektions-

geschehens oder zur Verhinderung eines solchen in einzelnen Klas-

sen oder Schulen erforderlich ist.

f. Bezeichnung einer für die Umsetzung des Konzepts und für den

Kontakt mit den zuständigen Behörden verantwortlichen Person.

‘ Für Schul- und Klassenanlässe. insbesondere Lager. an Schulen der

Sekundarstufe ll einschliesslich Untergymnasien erstellt die Schullei-

tung jeweils ein eigenes Schutzkonzept.

5 Die Schutzkonzepte betreffend die öffentlichen Schulen der obliga-

torischen Volksschule müssen zusätzlich Maßnahmen für den Bereich

der speziellen Unterrichtsformen und der Betreuung enthalten.

" Die Schutzkonzepte sind auf der lntemetseite der Gemeinde oder
der Schule zu veröffentlichen.

fi 2. ' An allen öffentlichen Schulen der obligatorischen Volks-
schule. Sonderschulen sowie Schulen. an denen die obligatorische Schul-
pflicht erfüllt werden kann. gilt für das Lehrn Betreuungs- und Schul—
personal bei sämtlichen schulischen Aktivitäten. einschliesslidt des Prä—
senzunterrichts. in Innenräumen eine Maskentragpflicht.

1 Keine Maskentragpflicht gilt:

a. in Unterrichts-. Betreuungs- und Therapiesituationen. in denen das
Tragen einer Maske den Unterricht. die Betreuung oder die Therapie
wesentlich erschwert. wenn

l. der Mindestabstand gegenüber den Schülerinnen und Schülern
oder anderen Erwachsenen eingehalten wird oder

2. der Schutz durch andere Schutznassnahmen gewährleistet wird.

b. in für die Konsumation von Speisen oder Getränken vorgesehenen
Aufenthalts- und Betreuungsräumen während der sitzenden Kon-
sumation.

c. für Personen. die nachweisen. dass sie

l. über ein gültiges Covid-l9-Impfzertifikat oder ein gültiges Covid—
l9-Genesungszertifikat verfügen oder

2. am wöchentlichen repetitiven Testen in der Schule teilnehmen.

Maskentrag—
pflicht

a. obligatorische
Volksschule
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b. Schulen
der Sekmdar-
stufe ll

 

3 Der Nachweis nach Abs. 2 lit. c wird gegenüber der vorgesetzten

Person erbracht. Diese kann die Gültigkeitsdauer des Zertifikats oder

das Testdatum erfassen.

“ Personen mit einer ärztlich bescheinigten Maskentragdispens sind

verpflichtet, am wöchentlichen repetitiven Testen in der Schule teilzu-

nehmen, wenn sie keinen Nachweis erbringen. dass sie über ein gültiges

Covid-l9—1mpfzertifikat oder ein gültiges Covid-l9—Genesungszertifikat

verfügen. Bietet die Schule kein repetitives Testen an. sind sie verpflich-

tet. sich wöchentlich mittels molekularbiologischer Analyse testen zu

lassen (PCRoTest). Die Testkosten gehen dabei zulasten der Gemeinde

bzw. der Trägerschaft.

5 Die vorgesetzte Person kontrolliert die Einhaltung der Verpflich-

tung nach Abs.4. Sie kann das Testdatum oder die Gültigkeitsdauer
eines vorgelegten Covid-l9-lmpfzertifikats bzw. eines Covid-l9-Gene—

sungszertifikats erfassen.

§ 3. ‘ ln den Innenräumen der öffentlichen Schulen für Berufs-
vorbereitungsjahre. der Schulen der Sekundarstufe ll einschliesslich

Untergymnasien und der überbetrieblichen Kurse muss jede Person eine

Maske tragen.

2 Keine Maskentragpflicht gilt:

a. wenn das Tragen einer Maske den Unterricht wesentlich erschwert.
wobei in solchen Situationen der Mindestabstand einzuhalten oder
der Schutz durch andere Schutzmassnahmen zu gewährleisten ist.

b. in für die Konsumation von Speisen und Getränken vorgesehenen
Aufenthaltsräumen während der sitzenden Konsumation.

c. für Personen. die nachweisen. dass sie

l. über ein gültiges Covid-l9-lrnpfzertifikat oder ein gültiges Co-
vid-lO-Genesungszertifikat verfügen oder

2. am wöchentlichen repetitiven Testen in der Schule oder bei der
oder dem Arbeitgebenden teilnehmen.

3 Der Nachweis nach Abs. 2 lit. c wird erbracht:

a. vom Lehr- und Schulpersonal gegenüber der vorgesetzten Person.

b. von Schülerinnen und Schülern bzw. Lernenden gegenüber der
Schulleitung oder einer von dieser bezeichneten Stelle und gegen-
über den Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern in überbetrieb—

lichen Kursen.

c. von Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern in überbetrieblichen
Kursen gegenüber der Trägerschaft der überbetrieblichen Kurse
oder einer von dieser bezeichneten Stelle.

‘ Die den Nachweis nach Abs. 2 lit.c prüfenden Personen können
die Gültigkeitsdauer des Zertifikats oder das Testdatum erfassen.

w
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5 Personen mit einer ärztlich bescheinigten Maskentragdispens sind
verpflichtet. am wöchentlichen repetitiven Testen in der Schule bzw. bei
der oder dem Arbeitgebenden teilzunehmen. wenn sie keinen Nachweis

erbringen. dass sie über ein gültiges Covid-l9—lmpfzertifikat oder ein

gültiges Covid-lQ—Genesungszertifikat verfügen. Bietet die Schule bzw.

die oder der Arbeitgebende kein repetitives Testen an. sind sie verpflich-

tet. sich wöchentlich mittels molekularbiologischer Analyse testen zu
lassen (PCR—Test). Die Testkosten gehen dabei zulasten des Mittelschu-
und Berufsbildungsamtes (MBA) bzw. der Trägerschaft.

" Die Schulleitung und die Trägerschaft der überbetrieblichen Kurse
bzw. eine von diesen bezeichnete Stelle kontrollieren die Einhaltung
der Verpflichtung nach Abs.5. Sie können das Testdatum oder die Gül—
tigkeitsdauer eines vorgelegten Covid—l9—lrnpfzertifikats bzw. eine: Covidv
l9—Genesungszertifikats erfassen.

7 Schulleitung. Trägerschaft und Arbeitgebende erteilen sich gegen‘
seitig unaufgefordert und auf Anfrage die für die Kontrolle der Nach-
weise nach Abs. 2 lit. c Ziff. 2 und Abs. 5 notwendigen lnforrnationen.

" Das MBA entscheidet über die Übernahme der Kosten gemäss
Abs. 5 unabhängig von deren Höhe.

â 4. ‘ Die Schulen gemäss § l Abs. l__lit.e können die Teilnahme
an freiwilligen Schulveranstaltungen mit Übernachtung. insbesondere
Lager. vom Nachweis eines gültigen Covid-l9-lmpfzertifikats bzw. eines
gültigen Covid-l9-Genesungszertifikats abhängig machen.

2 Der Nachweis wird gegenüber der Schulleitung oder einer von ihr
bezeichneten Stelle erbracht. Diese kann die Gültigkeitsdauer des Zerti—
fikats erfassen.

Teilnahme
an freiwilligen
Schulveranstal.
tungen
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Begründung

A- Anse-naine

Mit Beschluss vom 23. Juni 2021 hat der Bundesrat die bis dahin

bestehenden Massnahmen zur Bekämpfung der Covid—l9—Epidemie mit

Wirkung ab 26. Juni 2021 deutlich gelockert und die Verordnung über

Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-l9—

Epidemie (Covid-l9-Verordnung besondere Lage. SR 818.101.26) voll-

ständig überarbeitet. Mit dieser Verordnung wurde die thändigkeit

für den Erlass von Schutzmassnahmen im Bereich der obligatorischen

Schule und der Sekundarstufe Il wieder umfassend an die Kantone über-

tragen (vgl. Art. 2 Abs. 2 Covid—l9—Verordnung besondere Lage).

Nach Art. 23 Covid-19-Verordnung besondere Lage trifft der Kanton
zusätzliche Massnahmen nach Art. 40 des Epidemiengesetzes (EpG.
SR 818.101). wenn die epidemiologische Lage im Kanton oder in einer

Region dies erfordert oder er aufgrund der epidemiologischen Lage
nicht mehr die notwendigen Kapazitäten für die erforderliche Identifi-
zierung und Benachrichtigung ansteckungsverdächtiger Personen nach
Art. 33 EpG bereitstellen kann.

Seit Mitte August 2021 ist wieder ein Anstieg der Ansteckungen zu
verzeichnen. Namentlich breitet sich die Delta-Variante aus. die sich
durch eine höhere Ubertragbarkeit und damit eine schnellere Verbrei-
tung auszeichnet. Die Neuanstecltungen betreffen insbesondere auch
schulpflichtige Kinder. Jugendliche und junge Erwachsene. Mit den vom
Bundesrat beschlossenen Lockerungen und der erhöhten Mobilität hat
sich die epidemiologische Lage weiter verschärft. Es erweist sich daher
als notwendig. Schutzmassnahmen an den Schulen anzuordnen.

B. Ziele und Umsetzung

Ziel sämtlicher Massnahmen ist in erster Linie. die Gesundheit der
Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrpersonen und der weiteren an
der Schule beschäftigten Personen zu schützen. Die Massnahmen sollen
die weitere Verbreitung des Coronavirus eindämmen und Neuinfektio-
nen verringern. Ausserdem sollen die Massnahmen die Aufrechterhal—
tung eines möglichst uneingeschränkten Schulbetriebs ermöglichen. Für
die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen ist es wesentlich. dass die
Schulen geöffnet bleiben und Präsenzunterricht stattfinden kann. Das
Recht auf Bildung muss auch während der Pandemie möglichst unan-
getastet bleiben.

Lärm a



 

 

C. Erliilermgen zu den einzelnen Bestimmungen

Zu§ 1. Schutzkonzept

Die in Abs.1 angeführten Schulen sind verpflichtet. ein Schutzkon-

zept zu erstellen. Abs. 2 regelt die Zuständigkeiten.

ln Abs. 3 sind alle zwingend im Schutzkonzept zu regelnden Punkte

aufgeführt. Eine zeitlich befristete Maskentragpflicht soll insbesondere

bei Auftreten von lnfektionsfällen unter den Schülerinnen und Schülern

bzw. Lernenden angeordnet werden. um weitere Ansteckungen sowie

Quarantänernassnahmen zu verhindern. Die zuständigen Stellen gemäss

Abs. 2 können weitere Punkte regeln. Diese Vorgehensweise hat sich

in der Praxis bewährt und entspricht einem Bedürfnis der Schulen. Vor—

gaben des Bundes sind zwingend einzuhalten. Es ist sodann eine für

die Umsetzung des Konzepts und für den Kontakt mit den zuständigen

Behörden verantwortliche Person zu bezeichnen. Diese oder ihre be-

zeichnete Stellvertretung muss für das Contact Tracing auch ausserhalb

der Bürozeiten erreichbar sein, einschliesslich Wochenenden und Schul-

ferien. Für die Schulen der Sekundarstufe ll kann auch ein Pikettdienst

eingerichtet werden.

Bei den in den Schutzkonzepten vorgesehenen Schutzmassnahmen
handelt es sich um schulorganisatorische Massnahmen und interne An—
weisungen im Rahmen eines Sonderstatusverhältnisses. die der Auf—
rechterhaltung des Schulbetriebs dienen. Rechtlich werden sie den soge-
nannten Realakten zugerechnet. Das gilt grundsätzlich auch für die An-
ordnung einer begrenzten und zeitlich befristeten Maskentragpflicht als
zusätzlicher Bestandteil des Schutzkonzepts.

Bereits jetzt wird in den Schulen der Sekundarstufe Il einschliess-
lieh Untergymnasien pro Anlass ein eigenes Schutùonzept erstellt.
Diese Praxis hat sich bewährt und wird in Abs 4 entsprechend festge-
halten.

Gemäss Abs.5 müssen die Schutzkonzepte betreffend die obliga—
torische Volksschule zusätzlich Massnahmen für den Bereich der spe-
ziellen Unterrichtsformen und der Betreuung enthalten.

Abs. 6 sieht vor. dass die Schutzkonzepte im lntemet zu veröffent'
lieben sind.

Zu N 2. und 3. Maskentragpflicht a. obligatorische Volksschule
und b. Schulen der Sekundarstufe Il

Zum Schutz der Schülerinnen und Schüler. der Lernenden. der Lehr-
und Betreuungspersonen sowie des Schulpersonals vor Ansteckungen
mit dem Coronavirus sowie zur Vermeidung von Quarantänemassnah-
men gilt grundsätzlich eine Maskentragpflicht in Innenräumen der obli-
gatorischen Volksschulen und der Schulen der Sekundarstufe ll. Im
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Bereich der obligatorischen Volksschule gilt die Maskentragpflicht für

sämtliche Lehr- und Betreuungspersonen sowie für das Schulpersonal.

In den Schulen der Sekundarstufe Il sind grundsätzlich alle Personen.

einschliesslich der Schülerinnen und Schiller sowie der Lernenden. zum

Tragen einer Maske verpflichtet. Die Maskentragpflicht erstreckt sich

auf der Sekundarstufe ll auch auf die überbetrieblichen Kurse. Sie um-
fasst den Präsenzumerricht. Besprechungen und Sitzungen sowie die

schulergänzende Betreuung. Keine Maskentragpflicht gilt in Situatio

nen. in denen eine Maske den Unterricht bzw. die Therapie wesentlich

erschwert (LB. Logopädie) sowie bei der Einnahme der Mahlzeiten.

Vollständig geimpfte oder genesene Personen haben die Möglich-
keit. sich von der Maskentragpflicht befreiennzu lassen. da bei diesen
Personen ein wesentlich tieferes Risiko einer Übertragung besteht und
sie überdies nicht mehr quarantänepflichtig sind Die Befreiung kann
gewährt werden. wenn diese Personen gegenüber ihren Vorgesetzten
bzw. gegenüber der Schulleitung oder den Berufsbildnerinnen und Be-
rufsbildnem in überbetrieblichen Kursen freiwillig mittels des entspre—
chenden Covid-Zcrtifikats den Nachweis erbringen. dass sie geimpft oder

genesen sind.

Eine Befreiung von der Maskentragpflicht ist sodann möglich für
ungeimpfte und nicht genesene Lehr- und Betreuungspersonen sowie
Schülerinnen und Schüler bzw. Lernende der Sekundarstufe ll. wenn
diese an den wöchentlichen schulischen Reihentestungen teilnehmen
(Pooltests). Soweit sich Lernende sowie Berufsbildnerinnen und Benifs-

bildner in überbetrieblichen Kursen nachweislich an repetitiven Tes—
tungen bei ihren Arbeitgebenden beteiligen. können sie sich dadurch
ebenfalls von der Maskentragpflicht nach dieser Verordnung befreien.

Personen. denen ein ärztliches Zeugnis bescheinigt. dass sie keine
Maske tragen können. und die keinen Nachweis einer vollständigen
Impfung oder einer Genesung erbringen. sind verpflichtet. am wöchent-
lichen repetitiven Testen in der Schule oder bei ihrer Arbeitgeberin
oder ihrem Arbeitgeber teilzunehmen. Bietet die Schule bzw. die oder
der Arbeitgebende keine Möglichkeit zur Teilnahme an repetitiven Tests
an. müssen sich die betreffenden Personen wöchentlich mittels mole-
kularbiologischer Analyse (PCR-Test) testen lassen. Die Kosten für
diese PCR-Tests werden von der Gemeinde. den Trägerschaften bzw.
dem Kanton getragen. Diese Massnahme erweist sich als geeignet und
erforderlich. um einer Weiterverbreitung des Coronavirus durch unge—
impfte und nicht genesene Personen. die aus gesundheitlichen Gründen
keine Maske tragen können. im Schulumfeld vorzubeugen und damit
verbundene Ouarantäneanordnungen zu vermeiden. Die Massnahme
ist zudem mit geringen Einwirkungen auf die betroffenen Personen ver—

QUL4
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bunden und erscheint daher mit Blick auf den damit verfolgten Zweck

als verhältnismässig.

Zu ë 4. Teilnahme an freiwilligen Schulveranstaltungen

Soweit Schulen der Sekundarstufe ll einschliesslich Untergyrnna—

sien Lager oder ähnliche besondere Schulveranstaltungen mit Uber-

nachtungen durchführen. soll es ihnen freistehen. zu diesen Veranstal-

tungen nur solche Begleitpersonen. Schülerinnen und Schiller sowie

Lernende zuzulassen. die sich über eine vollständige Impfung oder die

Genesung nach einer Covid-l 9-lnfektion ausweisen können. Dadurch

sollen Lagerabbrtiche infolge von Infektionsfällen möglichst vermieden

werden. Nicht geimpfte sowie nicht genesene Personen wären zudem

unter Umständen dazu gezwungen. sich in regelmässigen Abständen

testen zu lasen. was die Organisation und den geordneten Ablauf eines

Lagers erheblich erschwert oder namentlich im Falle von Auslandsreisen

verunmöglicht. Schließlich gilt es zu vermeiden. dass sich Lagerteilneh-

mende im Fall eines positiven Testresultates vor Ort in Isolation bzw.

Quarantäne begeben müssen.

D. Auswirkungen

1. Private

Die Verordnung hat insoweit Auswirkungen auf Private. als sie sich

an die gemäss dem jeweiligen Schutzkonzept vorgesehenen Schutzmass-

nahmen und an die Maskentragpflicht zu halten haben. Die Auswirkun-

gen haben lediglich geringfügige Einschränkungen zur Folge. die ange-

sichts der epidenuologischen Lage und der mit den angeordneten Mass-
nahmen zu verfolgenden Ziele verhältnisrna'ssig sind.

2. Gemeinden und Kanton

Für die Gemeinden und den Kanton ist mit administrativen Mehr-

aufwendungen zu rechnen. gerade was die Bearbeitung von Anfragen
betrifft. Die finanziellen Auswirkungen sind nicht bezifferbar.

E. Regdiemngsfolgenbschhmng

Es sind keine Unternehmen im Sinne des Gesetzes zur administrati-
ven Entlastung der Unternehmen vom S. Januar 2009 (LS 930.1) bzw.

§ 5 der Verordnung zur administrativen Entlastung der Unternehmen
vom 18.August 2010 (LS 930.11) von der Verordnung betroffen. Eine
Regulierungsfolgeabschätzung ist daher nicht erforderlich.

M643
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F. MittelungmGen-ma

Die V Covid-19 Bildungsbereich tritt am 4. Oktober 2021 in Kraft.

Der Bundesrat hat die Amweitung der Verwendung des Zertifikats bis

zum 24. Januar 2022 befristet. Er kann die Massnahme auch früher wie—

der aufheben. sollte sich die epidemiologische Lage entspannen. §§ 2—4
der vorliegenden Verordnung werden analog den entsprechenden Be-
stimmungen in der Covid-l9—Verordnung besondere Lage ebenfalls bis
zum 24.Januar 2022 befristet.

G. Entzug der “beliebenden Wh'knlg

Aufgrund der Dringlichkeit ist dem [auf der Beschwerdefrist und
der Einreichung einer Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu ent—
ziehen (9 55 in Verbindung mit â 25 Abs. 3 Verwallungsrechtspflege-
gesetz vom 24. Mai 1959 [VRG. LS 1752]) und die Beschwerdefrist auf
zehn Tage zu verkürzen (â 22 Abs 3 VRG).

9% 4,0
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Richtlinie
COVID-19 - Rahmenbedingun-
gen des Unterrichts an den
Bildungseinrichtungen der Se-
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stufe B sowie übrigen Ausbil-
dungsstätten im Schuljahr
2021/22
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1 . Ausgangslage

Mit Beschluss vom 19. Juni 2020 hat der Bundesrat die ausserordentliche Lage aufgeho-

ben und die Zuständigkeit für die nachobligatorischen Schulen Meder den Kantonen über—

tragen. Er hat die Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Co-

vid-19) per 22. Juni 2020 aufgehoben und gleichzeitig die Verordnung über Massnahmen

in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19—Epidemie (Covid-19—Verordnung

1 .1 1.2 )in Kraft gesetzt.

Gestützt darauf beschloss der Regierungsrat mit Beschluss vom 8. Juli 2020m

Nr. 7mggzg), dass ab dem Schuljahr 2020/2021 gmndsätzlich Präsenzunterricht in Ganz-

klassen stattfindet und die Bildungseinrichtungen entsprechende Schutzkonzepte zu erar—

beiten und umzusetzen haben.

Am 23. Juni 2021 beschloss der Bundesrat eine T l vl i n vl -1 V

Wund setzte sie auf den 26. Juni 2021 in Kraft. Mit dieser Verordnung wird die

Zuständigkeit für den Ertass von Schutzmassnahmen im Bereich der Schulen der Sekun-

darstufe Il wieder vollständig auf die Kantone zurück übertragen. Mit Beschluss vom

8. September 2021 weitete der Bundesrat die Anwendung des Covid-iQ-Zertifikats aus.

2. Geltungsbereich

Die vorliegende Richtlinie gilt für die gymnasialen Bildungseinrichtungen der Sekundar—

stufe l, die Bildungseinrichtungen der Sekundarstufe II und der Tertiärstufe B sowie für üb—

rige Ausbildungsstätten (Berufsfachschulen [kantonale und private Anbieter mit Leistungs-

vereinbamngen, einschliesslich der Berufsmaturitätsschule], öffentliche Schulen für Berufs-

vorbereitungsjahre, Anbietende von überbetrieblichen Kursen und vergleichbaren dritten

Lernorten. Bildungsinstitutionen für die schulisch organisierte Grundbildung, Anbietende

von Bildungsgängen an Höheren Fachschulen, Anbietende von Weiterbildung, kantonale

und kantonal anerkannte nichtstaatliche Mittelschulen). nachfolgend Bildungseinrichtungen

genannt

Personalrechtliche Vorgaben sind für Bildungseinrichtungen, welche Personal in einem pri-

vatrechtlichen Arbeitsverhältnis beschäftigen, sinngemäss anwendbar. sofern kein Wider-

spmch zu übergeordnetem Recht besteht.

Die Dauer der Gültigkeit hängt von der Entwicklung der Coronavims-Pandemie und den

damit verbundenen Massnahmen zuständiger kantonaler Behörden oder Bundesbehörden

ab.
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3. Zweck

Die vorliegende Richtlinie gibt den Bildungseinrichtungen unter Berücksichtigung der aktu-

ell gültigen Vorgaben des Bundes und Kantons einen Rahmen für den Unterricht vor.

Je nach epidemiologischer Entwicklung können die Bundes- sowie die kantonalen Behör-

den weitere Massnahmen mr Eindämmung der Coronavirus-Pandemie bestimmen.

4. Schulbetrieb und Schutzkonzept

In allen Bildungseinrichtungen findet grundsätzlich Präsenzunterricht statt.

Um situationsadäquat auf die epidemiologische Entwicklung an einer Bildungseinrichtung

zu reagieren. besteht bei kantonalen Mittelschulen, einschliesslich der kantonalen Maturi—

tätsschule für Emachsene. sowie den kantonal anerkannten nichtstaatlichen Mittelschulen.

Berufsfachschulen, öffentlichen Schulen für Bemfsvorbereitungsjahre sowie privaten Bil-

dungsinstitutionen für die schulisch organisierte Grundbildung weiterhin die Möglichkeit.

beim MBA die Umstellung auf Halbklassen- oder Fernunterricht zu beantragen (Verfügun-

gen der Bildungsdirektion vom 5. November 2020 und 21. April 2021 ).

An allen Schulen der Sekundarstufe II werden präventive Reihentestungen angeboten. Die

Organisation der repetitiven Testungen erfolgt durch die Gesundheitsdirektion. Die Teil-

nahme an den Testungen ist für die Schulen wie auch für die Schülerinnen und Schüler,

Lernenden sowie Lehrpersonen freiwillig. Die Einzelheiten finden sich aufdumm

MM

Die Bildungseinrichtungen erstellen entsprechend den geltenden Vorgaben ein Schutzkon-

zept und aktualisieren dieses bei sich ändernden Verhältnissen. Das MBA stellt gn mm2-

Wzur Verfügung-

lm Schutzkonzept sind Massnahmen zur Sicherstellung der Führungs- und Handlungsfä-
higkeit der Schulleitung zu berücksichtigen.

Die Bildungseinrichtungen schalten die jeweils aktuelle Fas3ung des Schutzkonzepts auf

ihrer Website auf und informieren das MBA, Bereich Prävention und Sicherheit,

mm.

5. Zertifikats- und Maskentragpflicht, Abstand

Die Hygiene- und Abstandsregeln, die Schutzkonzepte sowie das Einhalten von Schutz-

massnahmen bleiben für die Verhinderung einer Ausbreitung des Coronavirus weiterhin

zentral.



 

 

 

Bildungsdirektion
Mittelschul- und Berufsbildungsamt

Rm ’L/Lr
5.1. Zortlflkats— und Maskentragpflicht

Der Zugang zu Bildungseinrichtungen der Tertiärstufe B (Bildungsgänge an Höheren Fach-

schulen) sowie der allgemeinen und berufson'entierten Weiterbildung ist grundsätzlich auf

Personen mit einem Covid-iQ-Zertifikat beschränkt. Auf die Beschränkung des Zugangs

auf Personen mit Zertifikat kann für Unterrichtsveranstaltungen verzichtet werden. wenn die

maximale Anzahl Personen 30 beträgt und es sich um eine beständige Gruppe handelt.

Die Räumlichkeiten dürfen höchstens zu zwei Dritteln ihrer Kapazität besetzt werden und

es gilt eine Maskentragpflicht. Zudem ist der erforderliche Abstand nach Möglichkeit einzu-

halten.

An Bildungseinrichtungen der Sekundarstufe II gilt für Schülerinnen und Schüler bzw. Ler-

nende sowie Personal weder eine Zertifikats- noch eine Maskentragpflicht. Externe Perso-

nen, die sich in den Räumlichkeiten von Bildungseinrichtungen aufhalten und bewegen,

sind hingegen zum Tragen einer Maske verpflichtet.

Personen, die aus besonderen Gründen keine Masken tragen können (2.8. wegen Ge-

sichtsverletzungen. hoher Atemnot, Angstzuständen beim Tragen einer Maske und Behin-

derungen, die das Tragen einer Maske nicht zumutbar oder umsetzbar machen), haben

dies in geeigneter Form nachzuweisen. Für den Nachweis medizinischer Gründe ist ein At-

test einer Fachperson erforderfich. die nach dem Medizinalberufegesetz vom 23. Juni 2006

(MedBG. SR 811.11) oder dem Psychologieberufegesetz vom 18. März 201 1 (PsyG. SR

935.81) zur Berufsausübung in eigener fachlicher Verantwortung befugt ist. Der Entscheid

über eine Befreiung von der Maskentragpflicht obliegt der Schulleitung. Werden medizini-

sche Gründe für eine Befreiung von der Maskentragpflicht geltend gemacht. stützt sich die

Schulleitung bei ihrem Entscheid grundsätzlich auf das beigebrachte Attest. Bestehen be-

gründete Zweifel an der Validität eines Zeugnisses (zB. Unklarheit darüber, ob eine per-

sönliche Untersuchung stattgefunden hat; qualifizierter Verdacht auf Gefälligkeitszeugnis),

kann die Schulleitung ein zweites Attest einfordern.

In den Aussenbereichen sämtlicher Bildungseinrichtungen besteht keine Maskentragpflicht.

5.2. Abstand

Die Bildungseinrichtungen sorgen dafür. dass die Abstandsregeln gemäss Anhang Covid-

19-Verordnung besondere Lage möglichst eingehalten werden (aktuell: 1.5 Meter).

In klassendurchmischten Fächern und Kursen wird empfohlen, die Gruppenzusammenset-

zung möglichst stabil zu halten.

Die Bildungseinrichtungen sind dafür besorgt, den Personenfluss so zu lenken. dass der

erfordertiche Abstand zwischen allen Personen eingehalten werden kann (direktes Kreuzen

von Personen ist möglichst zu minimieren).
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6. Allgemeine Hygienemassnahmen und Ver-

haltensregeln

Es gelten die aktuellen Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zu Hygiene

und Verhalten in der Covid-iQ-Epidemie. lnsbesondere:

o Allgemeine Hygieneregeln für alle Personen, die in einer Bildungseinrichtung ver—

kehren (Hände-‚ Gegenstands— und Oberflächenhygiene; kein Händeschütteln).

o Hygienestationen (Waschbecken mit Flüssigseifenspender und Einmalhandtü-

chem) an sensiblen Punkten wie Eingang der Bildungseinrichtung bzw. Unterrichts—

räume, Teamzimmer, Bibliothek etc.

o Handdesinfektionsmittel kommen gegebenenfalls im Teamzimmer oder in Räum-

lichkeiten mm Einsatz, in denen mit Gegenständen hantiert wird und wo nicht

gleich danach die Hände gewaschen werden können.

o Oberflächen und Apparaturen wenn möglich mehrmals täglich reinigen.

o Alle Räume regelmässig und ausgiebig lüften (siehe Brgggng're des BAQ zum ligg-

M).

o Personen, die nicht direkt im Schulbetrieb involviert sind (also auch Eltern oder Er-

ziehungsberechtigte), sollen das Schulareal, soweit als möglich, meiden.

o Schülerinnen und Schüler, Lernende, Studierende und Personal teilen weder Es-

sen noch Getränke.

0 Es müssen genügend - wenn möglich geschlossene - Abfalleimer bereitgestellt

werden, namentlich zur Entsorgung von Taschentüchern und Masken.

o Sowohl Personal als auch Schülerinnen und Schüler, Lernende und Studierende

müssen in geeigneter Weise in der korrekten Durchführung geschult werden. lm

Sinne der Sensibilisierung sind die Hygiene- und Schutzmassnahmen mit den

Schülerinnen und Schülern, Lernenden und Studierenden immer wieder zu themati-

sreren.

o Das Personal steht in der Pflicht, die Schülerinnen und Schüler, Lernenden und

Studierenden wenn nötig auf die Einhaltung der Regeln aufmerksam zu machen.

e Allen Personen ist die Nutzung der SwissCovidApp zu empfehlen.
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7. Massnahmen zum Schutz der Arbeitneh-

menden

é

7.1. Im Allgemeinen

Lehrpersonen erfüllen ihre Arbeitsverpflichtung im Präsenzunterricht. Die Bildungseinrich-

tungen sorgen dafür, dass alle Arbeitnehmenden die Empfehlungen des Bundes betreffend

Hygiene und Abstand einhalten können. Die Empfehlung zum regelmässigen und ausgiebi—

gen Lüften gilt auch für Räume mit persönlichen Arbeitsplätzen.

Die Bildungseinrichtungen treffen weitere Massnahmen gemäss dem im Arbeitsbereich üb-

lichen «STOP-Prinzip».

o Substitution: Tätigkeiten, bei denen es zu engem Kontakt kommen kann. werden

durch andere Tätigkeiten ersetzt.

o Technische und organisatorische Massnahmen: Mittels technischer und organisato-

rischer Massnahmen werden Tätigkeiten, bei denen es zu engem Kontakt kommen

kann, in anderer Form ausgeführt (z.B. Kontakt via elektronische Mittel statt direkt),

oder es werden spezielle Schutzmassnahmen getroffen (Desinfektionsmittel etc.).

o Persönliche Schutzausrüstung: Insbesondere in Einrichtungen des Gesundheitswe-

sens, in denen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Umgang mit Schutz-

ausrüstung geübt sind, kann auf diese Massnahme zurückgegriffen werden.

Wo es aufgrund der Art der Arbeitstätigkeit möglich und mit verhältnismässigem Aufwand

umsetzbar ist, sorgen die Bildungseinrichtungen dafür, dass die Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer ihre Arbeitsverpflichtungen von zu Hause aus erfüllen können (Homeoffice-

Empfehlung). Sie treffen zu diesem Zweck die geeigneten organisatorischen und techni-

schen Massnahmen.

7.2. Besonders gefährdete Arbeitnehmende

Die Bildungseinrichtungen ermöglichen den besonders gefährdeten Lehrpersonen sowie

Angehörigen des Verwaltungs— und Betriebsparsonals, ihre Arbeitsverpflichtungen von zu

Hause aus zu erfüllen. Sie treffen zu diesem Zweck die geeigneten organisatorischen und

technischen Massnahmen.

Als besonders gefährdete Personen gelten schwangere Frauen sowie Personen, die Er-

krankungen oder genetische Anomalien aufweisen, die in Anhang 7 der Verordnung 3 vom

19. Juni 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) (Covid-19-

Verordnung 3, SR 818.101.24) aufgeführt sind, und die sich aus medizinischen Gründen

nicht impfen lassen können. Dazu zählen Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,

chronische Lungen— und Atemwegserkrankungen, Diabetes, Erkrankungen/Therapien, die

das Immunsystem schwächen, Krebs, Adipositas, Lebererkrankungen, Nierenerkrankun-

gen und Trisomie 21. DieWwird laufend aktualisiert.
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a) schwangere Frauen, die gegen Covid-19 geimpft sind, während 12 Monaten ab voll-

ständig erfolgter Impfung,

Nicht als besonders gefährdet gelten:

b) schwangere Frauen sowie Personen. die eine der genannten Erkrankungen oder gene-
tischen Anomalien aufweisen, die sich mit Sars—CoV-Z angesteckt haben und als gene-

sen gelten, während 6 Monaten ab dem 11. Tag nach der Bestätigung der Ansteckung.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen ihre besondere Gefährdung durch eine per—

sönliche Erklärung geltend. Die Bildungseinrichtungen können ein ärztliches Attest verlan-
gen.

8. Veranstaltungen und Anlässe

Schulische Veranstaltungen in Innenräumen, die zu den üblichen Tätigkeiten der Schule
gehören (zum Beispiel Eltembesuchstage oder Eltem- und Orientierungsabende) dürfen

mit insgesamt bis zu 50 Personen ohne Covid-19—Zertifikat stattfinden. An diesen Anlässen

gilt eine Maskenpflicht. Zudem muss der Abstand nach Möglichkeit eingehalten werden

und die Räume dürfen zu höchstens zwei Dritteln ihrer Kapazität besetzt werden. Es müs-

sen die Kontaktdaten der anwesenden Personen erhoben werden. Die Konsumation von

Speisen oder Getränken ist verboten. Nehmen mehr als 50 Personen an einer solchen Ver-

anstaltung teil, gilt für Personen ab 16 Jahren eine Zertifikatspflicht. Maskenpflicht. Kapazi-

tätsbegrenzung, Konsumationsverbot und Pflicht zur Erhebung der Kontaktdaten entfallen.

Von der Zertifikatsptlicht ausgenommen sind Lehrpersonen und das Schulpersonal. Für sie

gilt eine dringliche Maskenempfehlung und der erforderliche Abstand ist einzuhalten.

Veranstaltungen im Freien sind ohne Covid—19—Zertifikat mit bis zu 1000 Personen (Teil-

nehmende sowie Publikum) möglich, sofern eine Sitzpflicht besteht. Ist keine Sitzpflicht vor-

gesehen, dürfen höchstens 500 Personen zugelassen werden. Die Einrichtungen dürfen

höchstens zu zwei Dritteln ihrer Kapazität besetzt werden. Die Durchführung von Veran-

staltungen, an denen die Besucherinnen und Besucher tanzen, ist verboten. Wird der Zu-

gang bei Personen ab 16 Jahren auf Personen mit einem Zertifikat beschränkt, gelten aus—

ser der Beschränkung auf 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer keine weiteren Ein-

schränkungen.

Konvente und Sitzungen können ohne Covid-19—Zertifikat und ohne Beschränkung der Teil-

nehmerzahl durchgeführt werden. sofern keine extemen Personen dabei sind. Es gilt eine

dringliche Maskenempfehlung und der erforderiiche Abstand ist einzuhalten. Bei einer Teil-

nahme von externen Personen (z.B. Mitglieder der Schulkommission, Experten. etc.) gelten

die vorgenannten Regeln.

Es ist für jede Veranstaltungen ein Schutzkonzept zu erstellen. lm Schutzkonzept muss

eine für die Umsetzung des Konzepts und für den Kontakt mit den zuständigen Behörden
verantwortliche Person bezeichnet werden.
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Mehrtägige Unterrichtsaktivitäten wie zum Beispiel Hauswirtschaftskurse. Fach- oder Pro-

jektwochen sowie Studientage mit Übemachtungen sind zulässig (vgl.MM

W).Für kiassendurchmischte Unterrichtsaktivitäten mit Übernachtungen

wird das Tragen einer Maske empfohlen.

9. Sportunterricht

Sportunterricht ist in lnnenräumen wie auch im Freien ohne Einschränkungen zulässig.

Wettkämpfe vor Publikum sind erlaubt. Für Sportveranstaltungen wird auf Ziff. 8 vemiesen.

Für den Sportunterricht in Innenräumen wird für Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler

sowie Lernende das Tragen einer Maske empfohlen. falls der erforderliche Abstand nicht

eingehalten werden kann.

Sportgeräte sind nach dem Gebrauch (Wechsel von Klassen) zu desinfizieren.

Für die Benützung der schulischen Krafträume gilt eine Zertifikatspflicht für Personen ab 16

Jahren. Auch Personen, die an den repetitiven Testungen teilnehmen, müssen ein Zertifi-

kat vorweisen. Es muss keine Schutzmaske getragen werden.

10. Unterricht, Proben und Auftritte im Kultur-
bereich

Kulturelle Aktivitäten (Gesangs, lnstrumental— und Theaterunterricht. einschliesslich Pro-

ben und Auftritte) sind ohne Einschränkungen zulässig. Für Auftritte gelten die Bestimmun-

gen von Ziff. 8.

11. Nutzung von Bildungseinrichtungen durch
Dritte

Eine Nutzung der Infrastruktur von Bildungseinrichtungen durch Dritte ist unter Einhaltung

der geltenden Schutz— und Hygienemassnahmen sowie der bundesrechtiichen Bestimmun-

gen für den Sport- beziehungsweise Kulturbereich möglich.

Die Bildungseinrichtungen entscheiden selbständig über die Überlassung von Räumlichkei-

ten, Anlagen und Einrichtungen an Dritte. Sie sind verantwortlich dafür, dass Dritte über die

geltenden Bestimmungen in Kenntnis gesetzt werden. Die Verantwortung für die Einhal-

tung der Bestimmungen liegt bei den Dritten.
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12. Verpflegungseinrichtungen

Die Verpflegungseinrichtungen erarbeiten ihre eigenen Schutzkonzepte. Das Schutzkon-

zept soll insbesondere die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln sowie gegebenen-

falls der Maskentragpflicht sicherstellen.

Wird der Zugang zu den Verpflegungseinrichtungen für Personen ab 16 Jahren nicht auf

Personen mit einem Covid-19-Zertifikatbeschränkt. muss zwischen den Gästegruppen der

erforderliche Abstand eingehalten werden. Es besteht keine Beschränkung der Gruppen-

grösse. Während der Konsumation gilt eine Sitzpflicht. Gäste müssen eine Gesichtsmaske

tragen, wenn sie nicht an ihrem Tisch sitzen.

Wird der Zugang für Personen ab 16 Jahren auf Personen mit einem Zertifikat beschränkt,

gelten keine weiteren Schutzmassnahmen.

Der Zugang zu Aussenbereichen von Verpflegungseinrichtungen kann bei Personen ab 16

Jahren auf Personen mit Covid-19-Zertifikat beschränkt werden. In diesem Fall gelten

keine weiteren Schutzmassnahmen. lst keine Zugangsbeschränkung vorgesehen, muss

zwischen den Gästegruppen der erforderliche Abstand eingehalten werden oder es müs-

sen wirksame Abschrankungen angebracht werden.

Weiter soll das Schutzkonzept für die Mahlzeitenausgabe besondere Hygienemassnahmen

vorsehen: möglichst zeitlich gestaffeltes Personenaufkommen; Schutzeinrichtungen für das

auszugebende Essen und das bedienende Personal (z.B. zweckmässige Abschrankun-

gen). Zudem ist beim Selbstbedienungsbuffet ein Spender mit Desinfektionsmittel oder Ein-

weghandschuhen aufzustellen und das Personal beaufsichtigt die Einhaltung der Hygiene-

massnahmen.

Die Bildungseinrichtungen unterstützen die Verpflegungseinrichtungen bei der Einhaltung

von deren Schutzkanzepten. indem sie Abläufe hinsichtlich eines gestaffelten Personenauf—

kommens mitgestalten und zum Aufenthalt in möglichst stabilen Gmppen instruieren.

Für das Servicepersonal in Verpflegungseinrichtungen sowie bei Anlässen mit Bedienung

ist das Tragen einer Gesichtsmaske obligatorisch.

lm Schutzkonzept muss eine für die Umsetzung des Konzepts und für den Kontakt mit den

zuständigen Behörden verantwortliche Person bezeichnet werden.

1 3. Eventualplanung (Rückfallszenarien)

Die Bildungseinrichtungen treffen im Hinblick auf eine Verschärfung der epidemiologischen

Lage (oder das Auftreten von COVID-19 Erkrankungen an der Bildungseinrichtung) vor-

sorgliche Massnahmen.
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14. Quarantäne- und Absonderungsmassnah-

men

Für Schülerinnen und Schüler. Lernende, Studierende und Personal sind die Vorschriften

über die Kontaktquarantäne und Absonderung (ehemals: Isolation) gemäss ngid-1g-Vgr-

Wsowie die Anordnungen des BAG und der kantonalen Gesund-

heitsdirektion bindend.

Es gelten folgende Regeln bezüglich Kontaktquarantäne und Absonderung:

o Personen. welche Symptome einer COVlD-19 Erkrankung aufweisen oder sich mit

Sars-CoV-2 angesteckt haben, begeben sich in Absonderung und lassen sich tes-

ten. Lehrpersonen schicken symptomatische Schülerinnen und Schüler, Lernende

und Studierende nach Hause.

o Personen, welche einen engen Kontakt mit einer an COVlD-19 erkrankten sympto-

matischen oder asymptomatischen Person oder einer wahrscheinlich an COVlD-19

erkrankten symptomatischen Person hatten, insbesondere auch im Rahmen des

familiären Zusammenlebens oder sonstiger enger Kontakte. begeben sich in Kon—

taktquarantäne gemäss den Vorgaben der Covid-19-Verordnung besondere Lage

und folgen den Weisungen und Anordnungen der kantonalen Gesundheitsbehör-

den.

o Von der Kontaktquarantäne ausgenommen sind Personen, die nachweisen, dass

sie vollständig gegen Covid-19 geimpft wurden, sowie Personen, die nachweisen,

dass sie sich mit Sars-CoV-2 angesteckt haben und als genesen gelten. Die Aus-

nahme von der Kontaktquarantäne dauert zwölf Monate ab vollständig erfolgter

Impfung bzw. sechs Monate ab dem 11. Tag nach Bestätigung der Ansteckung.

o Von der Kontaktquarantäne während der Ausübung der bemflichen Tätigkeit und

auf dem Arbeitsweg ausgenommen sind Personen, die in Bildungseinrichtungen tä-

tig sind, die über ein Testkonzept im Sinne der Covid-19-Verordnung besondere

Lage verfügen. Dieses muss den Mitarbeitenden einen einfachen Zugang m Tests

gewährleisten und vorsehen, dass sie regelmässig über die Vorteile der Tests infor-

miert werden. Die Mitarbeitenden müssen sich mindestens einmal pro Woche tes-

ten lassen können. Für die repetitive Testung müssen gepoolte Speichel-POR-

Tests verwendet werden. Ausserhalb der beruflichen Tätigkeit und des Arbeitswegs

müssen sich diese Personen an die Kontaktquarantäne halten.

o Für Schülerinnen und Schüler sowie Lernende, die an repetitiven Tests teilnehmen,

gelten Quarantäneerleichtemngen für den Schulweg und den Unterrichtsbesuch.

Der Unterricht darf weiterhin besucht werden. Auf dem Schulweg und auf dem

Schulareal müssen die Schutzrnassnahmen eingehalten und jederzeit eine Maske

getragen werden. Ausserhalb des Schulbesuchs ist die Kontaktquarantäne vollum-

fänglich einzuhalten. Die Quarantäneerfeichterungen gelten nicht, wenn der enge
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Kontakt zu einer infizierten Person im selben Haushalt erfolgte. Personen, die nicht

am repetitiven Testen teilnehmen, erhalten ebenfalls keine Quarantäneerleichte-

rung.

Das Contact Tracing des Kantons stellt keine Bestätigung der Quarantäneerleichte-

rung aus. Die Schulleitung informiert die getesteten Schülerinnen und Schüler so-

wie Lernenden, welche für den Unterricht und den Schulweg von der Quarantäne

befreit werden. Das MBA stellt hierfür eine Textvorlage zur Verfügung. Die Schule

muss das Contact Tracing nicht über die gewährten Quarantäneerleichterungen in-
formieren

Die Quarantäne kann mit Zustimmung der zuständigen kantonalen Behörde vorzeitig been-

det werden, wenn die betroffene Person ab dem 7. Tag der Quarantäne einen Antigen-

Schnelltest oder eine molekularbiologische Analyse (PCR-Test) durchführt und das Resul-

tat negativ ist. Bis zum eigentlichen Ablauf der Quarantäne (10. Tag) muss die Person je—

derzeit eine Gesichtsmaske tragen und den Abstand von 1.5 Metem gegenüber anderen

Personen einhalten. Die Schule kann bei Bedarf einen Nachweis des negativen Testresul-

tats verlangen.

Die Schülerinnen und Schüler sowie Lernende der Sekundarstufe ll in Kontaktquarantäne

oder Absonderung sind für die Aufarbeitung des Unterrichtsstofis selbst verantwortlich. Sie

werden von den Lehrpersonen unterstützt (zum Beispiel durch Übertragung des Unter—

richts‘. Bereitstellen des Unterrichtsmaterials, etc.).

15. Vorgehen bei auftretenden Krankheits-
symptomen und Krankheitsfällen

15.1. Vorgehen bei auftretenden Krankholtssymptomon

Zeigen sich bei einer Person, die sich auf dem Areal oder im Gebäude der Bildungseinrich-

tung befindet. Krankheitssymptome, muss diese Person sofort isoliert werden. Falls Warte-

zeiten entstehen, hält sich die symptomatische Person allein in einem gut belüfteten Raum
auf.

Die Klassen- und Aufenthaltsräume, in denen sich die symptomatische Person aufhielt,

werden gelüftet und Oberflächen desinfiziert.

 

1 Die Übertragung hat über ein datenschufzkonformes Programm (vgl. Empfehlungen des Da—
tenschutzbeauftragten des Kantons Zürich) zu erfolgen, sie darf nicht aufgezeichnet werden. es
sei denn alle Beteiligten willigen schrifliich ein. Ausserdem setzt eine Videoübertragung des Un-
terrichts das Einverständnis der Lehrperson sowie der im Bild ersichtlichen Schülerinnen und

Schüler beziehungsweise Lernenden voraus. Die Einwilligung muss ausdrücklich, nach ange-
messener Information und freivw'llig erfolgen. Die Einverständniserklärung ist schriftlich zu doku-
mentieren.
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Erwachsene mit Krankheitssymptomen begeben sich möglichst ohne Nutzung des öffentli-

f chen Verkehrs (öV) nach Hause.

Die Bildungseinrichtung klärt mit symptomatischen Jugendlichen die Heimwegmöglichkei-

ten ab. Die Nutzung des öV ist möglichst zu vermeiden, beispielsweise durch eine Abho-

lung per Privatauto. Wo dies nicht möglich ist. ist der oder die Jugendliche auf das Verhal-

ten im öV aufmerksam zu machen (einwandfreie Maske, Hygiene- und Abstandsregeln).

I Für die übrigen Schülerinnen und Schüler, Lemenden und Studierenden wird der Unterricht
' fortgesetzt, solange durch die zuständigen Gesundheitsbehörden keine weiteren Massnah-

men angeordnet werden.

{ 15.2. Vergehen bei Krankheruranen

Bei krankheitsbedingten Absenzen fragt die Bildungseinrichtung nach. ob es sich um
i Corona-Verdachtsfälle handelt und r'a't gegebenenfalls zu einer Testung.  

ist eine COVlD-19-lnfektion eines Mitglieds der Schulgemeinschafl (Schülerl-in, Lernende,

Lehrperson, Schulleitung, Administration oder Hausdienst) bestätigt, macht die Bildungs—
r einrichtung eine Meldung an den Verein Lunge Zürich, welcher im Auftrag des MBA als

Schaltstelle zwischen Schule, Familien und Contact Tracing fungiert.

i Die Bildungseinrichtung informiert die Eltemschaft oder die Erziehungsberechtigten über
bestätigte COVID-lQ—Fälle (je nach Durchmischung und möglichen Kontakten die gesamte

Eltemschaft/Erziehungsberechtigten oder nur diejenigen der betroffenen Klassen).

ç Treten an derselben Bildungseinrichtung mehrere positive Tests auf. erfolgt die Kommuni-
kation in Absprache mit dem MBA.

l

l
l Im Rahmen von Ausbruchskontrollen können Tests für eine grössere Anzahl Personen

durchgeführt werden. Diese Tests werden vom Contact Tracing zusammen mit dem MBA

in Absprache mit der Schulleitung angeordnet. Die Teilnahme am Test wird allen Schülerin-

nen, Schülem, Lernenden, Studierenden und dem Personal der Bildungseinrichtung bzw.

der betroffenen Klassen empfohlen. Die Teilnahme am Test ist freiwillig. Bei Minderjährigen

braucht es das Einverständnis der Erziehungsberechtigten.

16. Einreisequarantäne nach Rückkehr aus
dem Ausland

Es gelten die Bestimmungen bezüglich Quarantäne bei Einreise aus dem Ausland gemäss

derV n " rM nahmen rB käm vim ovi -1 imB

reich des intgnationalen Personenverkehrs (Covid—19-Verordnung Massnahmen im Be—
reich des internationalen Personenverkehrs) vom 23. Juni 2021.
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16.1. Schülerinnen und Semi-r, Lernende, Studierende

Die Einreisequarantänebestimmungen gelten auch für Schülerinnen und Schüler, Lernende

und Studierende. Sie bzw. die Eltern! Erziehungsberechtigten tragen die volle Verantwor-

tung für die Meldepflicht wie auch für die Umsetzung der Quarantäne.

Sollten Schülerinnen und Schüler. Lernende oder Studierende aufgrund der Quarantänebe-

stimmungen den Unterricht nach einer Reise in ein Gebiet mit erhöhtem Ansteckungsrisiko
nicht besuchen können, gilt bei Anordnung der Quarantäne die Absenz als entschuldigt.

Die Schülerinnen und Schüler, Lernenden und Studierenden haben keinen Anspmch auf

Fernunterricht und sind für die Aufarbeitung des Unterrichtsstofls selbst verantwortiich. Sie

werden von den Lehrpersonen unterstützt.

16.2. Personal

Wenn Arbeitnehmende in ein Risikogebiet gemäss Liste des BAG reisen wollen, müssen

sie dies der Bildungseinrichtung vorgängig mitteilen. Die Bildungseinrichtung kann aus

zwingenden betrieblichen Gründen die Reise verbieten.

Während der Einreisequarantäne gilt für die Lohnfortzahlung Folgendes:

0 War das Gebiet bereits vor Antritt der Reise auf der Liste der Risikogebiete aufgeführt,

ist während der Quarantäne grundsätzlich die Arbeit im Homeoff'rce zu verrichten. Ist

dies nicht möglich. besteht grundsätzlich kein Lohnanspruch. Die fehlende Sollzeit ist

durch Abbau von Zeitguthaben, den Aufbau von Minuszeit oder unbezahlten Urtaub

ausgleichen.

. Wurde das Gebiet erst im Vertauf der Reise in die Liste der Risikogebiete aufgenom-

men, besteht Anspruch auf bezahlten Urlaub, wenn während der Einreisequarantäne

kein Homeoffioe möglich ist.

Bei Ausbruch der Krankheit gilt die reguläre Lohnfortzahlungspflicht.

Im Falle einer Abwesenheit sind die Schulleitungen für die Organisation der Stellvertretun-

gen verantwortlich. Es gelten bezüglich Einsatz von Stellvertretungen die üblichen Rege-

Iungen.

17. Contact Tracing

Wird ein Mitglied der Gemeinschaft der Bildungseinrichtung positiv getestet, klärt das

Contact Tracing Zürich die individuellen Kontakte ab und ordnet in Verantwortung des Kan-

tonsärztlichen Dienstes eine Kontaktquarantäne für die betreffenden Schülerinnen und

Schüler, Lernenden, Studierenden oder Arbeitnehmenden an. Der Verein Lunge Zürich

übernimmt im Auftrag des MBA und in Absprache mit dem Contact Tracing Zürich teilweise

dessen operative Tätigkeit

3
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Treten innerhalb von zehn Tagen in derselben Gruppe/Klasse mehrere Fälle auf, meldet
das MBA dies dem Kantonsärztlichen Dienst. Dieser prüft, ob über die lndexfälle hinaus
eine Quarantäne für Gruppen von Personen (Lemgmppen, Klassen. Halbklassen etc.) not-
wendig ist. lst eine Ausgangslage unklar oder kommt es beim Contact Tracing zu Verzöge-
rungen, kann die Schulleitung in Absprache mit dem MBA vorsorgliche Massnahmen er—
greifen (freiwillige Selbstquarantäne, kurzfristiger Fernunterricht in einzelnen Klassen etc.)

Das Contact Tracing gibt Dritten keine Auskunft darüber, wer sich in Quarantäne befindet.
Ämter oder Bildungseinrichtungen können diesbezüglich keine lnforrnationen einholen.

Die Bildungseinrichtungen haben Schülerinnen und Schüler, Lernende und Studierende so-
wie die Arbeitnehmenden und Dritte (2.8. Teilnehmende an Veranstaltungen) darauf hinzu-
weisen, dass deren Kontaktdaten im Rahmen des Contact Tracings an die kantonalen Be—
hörden weitergeleitet werden können.

18. Weitere personalrechtliche Aspekte

18.1. SwlssCovId-App

Die SwissCovid-App ist seit dem 25. Juni 2020 offiziell in Betrieb. Die Benutzung ist freiwil-
lig und darf vom Arbeitgeber nicht angeordnet werden. Arbeitnehmende, die sich aufgrund
einer Meldung der App freiwillig in Quarantäne begeben. haben keinen Anspruch auf be-

zahlten Urlaub. Sie müssen entweder im Homeoffioe arbeiten (wenn betrieblich möglich)

oder z. B. Ferien beziehen oder Mehrzeit resp. Stundenkonto kompensieren. Arbeitneh-

mende. die aufgrund einer behördlichen oder äralichen Anordnung in Quarantäne müssen

und kein Homeoffice leisten können, haben Anspruch auf bezahlten Urlaub (§ 91 Abs. 2

WO). Arbeitnehmende mit Krankheitssymptomen bleiben weiterhin zu Hause und haben

bei Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Lohnfortzahlung.

18.2. Aktualisierte FAQ

Die Fragen und Antworten (FAQ) des Personalamts sowie die FAQ für die Mittel- und Be-
mfsfachschulen sind aktualisiert und im internen Bereich aufgeschaltet.

19. Verantwortlichkeiten

Die Schulleitungen sind für die betriebsinterne Umsetzung und Einhaltung der Bestimmun-
gen gemäss diesen Richtlinien verantwortlich.
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Eriassen durch: OE Stab

 

Inkraftsetzung: 11. August 2020

 

Eigner: OE Stab! Recht

 

 
Rechtsgrundlagen:

  

o Verordnung über Massnahmen in der besonderen

Lage zur Bekämpfung der COVID-t9-Epidemie

(COVID-19-Verordnung besondere Lege: SR

818.101.26) vom 23. Juni 2021 (Stand am 13. Sep-

tember 2021)

o Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung

des Coronavirus (COVID-19) im Bereich des inter-

nationalen Personenverkehrs (COV|D~19-Verord-

nung Massnahmen 'm Bereich des internationalen

Personenverkehrs) vom 23. Juni 2021 (Stand am

23. Juni 2021)

e Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämplung

des Coronavirus (Cavia-19) vom 19. Juni 2020

(Stand am 13. September 2021)

. EDK-Beschluss vom 25. Juni 2020: «COVID-19;

Gmndsätze in Hinblick auf des Schuljahr

2020/2021»

. COVlD-19-Grundprinzipen für die Wiederaufnahme

des Präsenzunterrichts an Bildungseinrichtungen

der Sekundarstufe II, der Tertiärstufe und der Wei-

terbildung des Bundesamß für Gesundheit (BAG)

und des Staatssekretariats für Bildung. Forschung

und Innovation (SBFI) vom t3. Mai 2020

. RRB Nr. 790/2020

. RRB Nr. 704/2020

e RRB Nr. 555/2020

. RRB Nr. 848/2020

e RRB Nr. 937/2020

- RRB N". 972/2020

o Verfügung der Bildungsdirektion vom 13. Oktober

2020 betreffend Maskenpflidii für Erwachsene an

den Bildungseinrichtungen

o Verfigung der Blidungsdirektion vom 5. November

2020 betreffend COVtD-19/ Halbklaesen— und

Fernunterricht an den Bildungseinrichtungen der

Sekundarstufe II

. Verfügung der Bildungsdirektion vorn B. Dezember   
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2020 betreffend COVID-19l Halbklassen- und

Fernunterricht an den Bldungselnrichlungen der

Sekundarstufe ll; Verlängerung. Durchführung ei-

ner Vertiefungswoche nach den Weihnachtsferien

2020/2021.

o Verfügung der Bildungsdirektion vom 21. Januar

2021 betreffend COVlD-19 I Reduzierte Schüler-

zahl an den Mittelschulen.

- Verfügung der Bildungsdlrelttion vom 25. Februar

2021 betreffend COVlD-19 l Haibklaesen- und

Fernunterricht an den Bildungseinrichtungen der

Sekundarstufe Il; Verlängerung für Benrfstechschu—

Ien. private Bildungslnstiutionen für die schulech

organisierte Grundbildung und öfienlliche Schulen

für Berufsvorbereitungsjahre

c Verfügung der Blldungsdirektion vom 9. März 2021

betreffend CCNlD-19 l Habkleesen— und Fernunter-

richt der Sekunderstufe Il, Verlängerung.

e Verfügung der Bildungedirektion vom 21. Apr! 2021

betreffend COVID-19 l Habklaeeen- und Femunter-

richl der Sekundarstufe Il. Verlängerung.

  Ersetzt:

 

Geändert am: 17. Sepbmber 2021

 

Geändert durch: 0E Stab] Recht

 

Ändemng gültig ab: 20. Sepbrnber 2021

 

Geänderte Ziffern: — m. 5 (Zertlfltats- und Maskenpflicht. Abstand).

Ziff. 8 (Veranstaltungen und Anlässe). Zìff. 9 (Sport-

unterricht). zm. 12 (Verpflegungsehricntungen).

Ziff. 14 (Quarantäne- und Absonderungsmassnah-

me")

  Vorangegangene Änderungen: - Zfl. 14 (Ouarantäneerleichtemngen bei repetitivem

Testen). Änderung vorn 3. September 2021. gültig

ab 3. September 2021

- Titel. Änderung vom 20.August 2021, gültig ab

23. August 2021

- Ziff. 12 Verpflegungseinnditungen. Änderung vom

20. Juli 2021. gültig ab 21. Juli 2021

- Zifl. 1 (MW);ZH1. 3 (Zweck); Ziff. 4   
 



 

Blldungsd'rektion

Mittelschul- und Berufsbildungsamt

17/19

QW’Z‘
 

 

  

(Schulbetrieb und summum); zur. 5 (Masken-

lragpflicht und Abstand); Zifl. 7 (Massnehmen zum

Schutz der Arbeitnehmenden); Zlff. 8 (Veranstalun-

gen und Anlässe); m. 9 (Sportunterricht); Zfl. 10

(Unterricht. Proben und Auflrite 'm Kulturbereich);

Ziff. 11 (Nutzung von Bildungseinrichtungen durch

Drilte); Zifl. 12 Verpflegungseinrichtungen: ZÏf. 14

(Quarantäne- und Absonderungsmassnahmen).

Änderungen vom 25. Juni 2021. gültig ab 26. Juni

2021

Zfl. 4 (Schubelrieb und Schutzkonzept. Auswei-

tung Präsenzunterrloht); Zifl. 7 (Massnahmen zum

Schutz der Arbeitnehmenden. Befreiung Home

office—Pacht und Besonders gefährdete Arbeitneh-

mende); Zif. 8 (Veranstaltungen und Anlässe):

Ziff. 9 Sportunterricht; Ziff. 10 (Unterricht, Proben

und Aullrim im Kulmrberelch); Zlff. 11 (Nutzung

von Bildungseinrichtungen durch Dritte): zm. 12

(Verpflegungseinnditungen); Ziff. 14 (Quarantäne-

und Abeonderungsmassnehmen): Zin. 16 (Einreise-

quaranfäne nach Rückkehr aus dem Ausland). An-

derungen vom 28. Mal 2021. gültig ab 31. Mai 2021

zur. 4 (Sehubetrleb und Schutzkonzepl): zur. a

(Veranstaltungen und Anlässe): Zl‘f. 11 (Nutzung

von Blldungse’nrichtungen durch Dritte); Zìfl’. 12

(Verpflegungseinrldrtungen). Änderungen vom

19. Apri 2021. gültig ab 21. April 2021

Ziff. 4 (Sehubetneb und Schutzkonzept). Ändemn-

gen vom 9. März 2021

Zlff.4(Schube1rieb und Schutzkonzepl. Reduktion

Sdlülelzahl); Zl’f. 9 (Sportunterricht): Zìff. 10 (M1-

skunterricht sowie Proben und Auftritte im Kultur—

bereich). Ziff. 11 (Nutzung von Bldungselnrlel'ltun-

gen durch Dritte). Änderungen vom 1. März 2021.

gültig ab 1. März 2020

Ziff. 14 (Quarantäne- und Abmdemngsmassnah—

men); Zilf. 15 (Vorgehen bei auftretenden Krank—

heltssyrnplomen und Krankheitsfälen); Zifl. 16

(Einreisequarantäne nach Rückkehr aus dem Aus-

land), Ändemngen vom 2. Febmar 2021 gültig ab

8. Februar 2021.

Ziff. 4 (Schulbelrieb und Schutzkonzept. Reduktion

Schülerzahl). Zif. 14 (Urngang mit Quarantäne

und Isolations-Massnahmen bei symptornatisdien

Personen: Virusrnutationen).
  



 

Bildungsd'rektion

Mittelschul- und Berufsbildungeamt

QMQ 2,fo

 

 
  

Zii. 5 (mekentragptlicht. Zeugnis); Zíf. 7 (Home-

ol‘noe-Pficht; besonders gefährdete Arbeineh-

mende); ZIT. 11 (Nutzung der Bildungseinrichtung

durch Dritte. Öffnungszeiten); Zìff. 12 (Verpfle-

gungselnrichtungen. Offnungszeien); Ziff. 18.1

(Homeolrrce).

Zit. 4 (Schulbetrieb und Schutzkonzept); Zif. 5

(Maskentragpflicht im Präsenzunterricht. Abstande-

verschĳnen); m. 8 (Veranstaltungen und Anlässe);

Zifi. 9 (Sportunterricht); m. 10 (Musikunterricht);

Zif. 11 (Nutzung der Bildungseinrichtung durch

Brite); Zfl. 12 (Verpflegungseinrichtungen). Ände-

mngen vorn 22. Dezember 2020. gültig ab 4. Ja-

nuar 2021.

Zifi. 2 (Gelungsberalch); m. 5 (Maskentragptlicht

im Präsenzunterricht. Abstandsvorschriften); Ziff. 8

(Verenstalungen und Anlässe); Ziff. 9 (Sportunter—

richt); Zifl. 10 (Musikunterrid'it); Zifi. 14 (Umgang

mit Quarantäne- und leolatlons-Massnahmen).

Zit. 17 (Contact Tradng). Änderungen vom 6. No-

vember 2020. gülig ab 10. November 2020.

Zifl. 3 (Zweck); Zfl. 4 (Einschränkung Prâsenzun-

terricht); Zfl 5 (Maskentragpflicht im Präsenzunter-

richt. Abstandsvorschriflen); Ziff. 7 (Maskentrag-

pl‘lioht für Arbeitnehmende): Zin. 8 (Veranstalun—

gen. maximale Teilnehmerzahl und Übernach-

tungsverbot); Zlff. 9 (Sportunterricht): Zl‘f. 10 (w.

sikunterricht); Ziff. 12 (Vorschrll'ten für Restaurati-

onsbetriebe); Zl‘f. 16 (Präzisiemng Lohnfortzahlung

in Quarantäne). Andenrngen vom 29. Oktober

2020. gültig ab 29. Oktober 2020.

Z‘fl. 8 (Veranstaltungen und Anlässe). Ändemng

vom 23. amber 2020. gültig ab 26. Oktober 2020;

Ziff 5.2 (Maskenpflicht auf dem Areal der Bldungs-

e'nrichtungen); Zlff. 8 (Veranstaltungen und An-

lässe); Ziff. 9 (Sportunterricht); fo. 10 (Musiwnter-

richt) und zm. 12 (Verpflegungseinrichtungen). Än-

demng vom 14. Oktober 2020. gültig ab 19. Okto-

ber 2020;

Zíf. B (Veranstaltungen und Anlässe) und Zifl. 12

(Verpflegungsehrichtungen), Ändemng vom 30.

September 2020. gülig ab 1. Oldober 2020

Zíf. 5.1 (Maskanù'agpflicm 'n klassendurohmisch—

ten Fäohem und Kursen): 6 (Verweis auf Broschüre

des BAG); Zilf. 7 (Pflichten des Arbeitgebers zum   



Bildungsdiektion

Mittelschul— und Berufsblldungsamt
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Schutz der Arbeitnehn'nnden) und Ziff. 8 (Bewili-

gungspfllcht für Grouveranstalungen mit mehr als

1000 Personen), Zifl. 8-20 (Anpassung der Num-

menerung); Änderung vom 23. September 2020.

gültig ab 24. September 2020

Zíf. 7 (Veranstaltungen und Anlässe) und m. 11

(Kontelddatenerfassung in Verpbgungselnrichtun—

gen). Änderung vom 26. August 2020. gültlg ab 27.

August 2020

m. 142 (5-tâgige Maakenpfllcht nach poslfiver Te-

stung). Änderung vom 24.August 2020. gültig ab

25. August 2020.  
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9/28/2021 Anne Lévy will Zertifikatspflicht aufheben, sofern lnfektionszahlen sinken
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ñ et m Anne Levywill Zertifikatspflicht aufheben, sofern Infektionszahlen sinken

 

«Fühle mich dann sicherer in der Beiz» 
BAG-Direktorin Lévy macht Hoffnung

«Sinken die Zahlen, wird die
Zertifikatspflicht aufgehoben»
Ab Montag bestimmt das Corona-Zertifikat erste Teile des Öffentlichen Lebens. BAGoDirektorin Anne

Lévy nährt unterdessen Hoffnungen auf eine baldige Aufhebung der Zertifikatspflicht. Unter der

Bedingung. dass mehr Leute sich impfen lassen.
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httpszllwww.blick.ch/wirtschaft/bag-direktorin-Ievy-macht—hoffnung-sinken-die-zahlen<wird-die—zertifikatspflicht-aufgehoben-id1... 1/7
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BAG-Direktorin Anne Lévy nimmt in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF

Stellung zur am Montag eingeführten Zertifikatspflicht.

BAG- Direktorin Anne Lévy (50) gehört in der Corona-Krise zu den meistbeachteten öffentlichen

Personen der Schweiz. Seit der Bundesrat die Zertifikatspflicht am Mittwoch beschlossen hat, steht sie

bei lmpfgegnern im Kreuzfeuer der Kritik.

Nun hat Le'vy in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF Stellung genommen - und macht Hoffnung

auf ein baldiges Ende der Zertifikatspflicht. Denn Beispiele aus anderen Ländern zeigten, dass eine

Â höhere Impfquote zu weniger Neuinfektionen führten. in der Schweiz seien diese momentan auf einem

konstant zu hohen Niveau, so Lévy.

À
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‚i «Jeder, der sich nicht impfen

lasst. ist asozial»

 

ì Impfen sich mehr, fällt die Zertifikatspflicht

In anderen Worten: Schafft es die Schweiz, die Impfkampagne in den kommenden Wochen

i entscheidend voranzutreiben, könnte das Vorzeigen eines Corona-Zertifikats im Innern von

httpszllwww.blick.ch/wirtschaft/bag-direkton'n-levy—macht-hoffnung—sinken-die—zahlen-wird-die—zertifikatspflicht
-aufgehoben—id1... 2/7
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Restaurants, von Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie an Veranstaltungen in Innenräumen schnell

wieder der Vergangenheit angehören.

«Sinken die Zahlen, wird die Zertifikatspflicht aufgehoben», sagt Lévy. Denn so könne die Belastung des

Gesundheitssystem wieder reduziert werden. Die Impfkampagne will das BAG mit Impfbussen vorwärts

treiben. Diese sollen in den kommenden Wochen in Dörfer fahren, um dort Leute zur Impfung zu

W (À/ĲQ 3/
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«Eine grosse Schcisse»

26 momentan kein Thema

Nichts wissen will Lévy dagegen von einem Wechsel der momentanen 3G-Strategie auf ZG. Das heisst:

Ein Zertifikat würde es nur noch für Geimpfte und Genesene geben.

Auch eine weitere Ausweitung der Zertifikatspflicht ist momentan nicht im Gespräch. Darum bleibe

aber ein Fallen der Maskenpflicht, zum Beispiel im öffentlichen Verkehr, unwahrscheinlich. Ein gewisser

Schutz müsse auch ohne Zertifikat bestehen bleiben — dafür eigne sich die Hygienemaske bestens. (ste)
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Zahl sag: auf 72: Noch mehr Infizierte nach ZG-Party in Manse:
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nu nein auf 72

Noch mehr Infizierte nach ZG-Party in Munster

Trotz ZGBedingungen haben sich bei einer Party in Münster mittlerweile bereits 72 Besucher mit Corona infiziert.

Weitere Ansteckungen sind wahrscheinlich, sagt die Stadtverwaltung. Verstöße vonseiten der Clubbetreiber oder bei

den lmpfnachwelsen können bisher nicht festgestellt werden.

Die Zahi der bekannt gewordenen Corona-Infektionen unter den Besuchern der "ZG"-Clubparty in Münster ist auf 72 gestiegen.

Davon kämen 55 Gäste aus Münster, die übrigen Personen wohnten in der erweiterten Region. teilte die Stadt mit. "Auch ein

Mitarbeiter des Clubs ist infiziert”. hieß es.

Insgesamt hatten am 3. September rund 380 Menschen an der Partynacht teilgenommen. Für den Zutritt galt die ZG-Regel. das

heißt, nur Geimpfte oder Genesene wurden reingelassen. “Weitere Ansteckungen sind wahrscheinlich. da vereinzelt noch

Infektionsmeldungen mit Bezug zu dem Club-Even! eintreffen." Auf die Infektion aufmerksam geworden seien die Betroffenen

aufgrund milder Symptome oder durch eine Meldung ihrer Corona—Wam-App auf dem Smanphone. Die Impfung schütze zwar vor

einer schweren Erkrankung. eine Ansteckung und weitere Übertragungen seien hingegen nicht auszuschließen. betonte

Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer vergangene Woche. 
Von den Infizierten aus Münster forderte das Gesundheitsamt Impfnachweise an. Bisher hatten keine Verstöße bei den

Impfnachweisen festgestellt werden können, berichtete die Stadt. Auch sonst habe sich der Club nach bisherigem Kenntnisstand

an die rechtlichen Rahmenbedingungen und behördlichen Auflagen gehalten.

Nach Bekanntwerden des Ausbruchs hatte die Stadt Münster das Hygienekonzept des Clubs als vorbildlich gelobt: Nicht nur

hatte der Club nur immunisierten Menschen Zutritt gewährt. auch die Lüftungsanlagen überträfen laut Wartungsfirma die

Anforderungen. Das Gesundheitsamt empfahl allen Gästen der Party. einen Bürgertest vomehmen zu lassen. Bei Symptomen

sollten sich die Partygäste an einen Hausarzt wenden.

Quelle: ntv.de‚ hek/(ba

 



 

Dritte Impfung: In den Altersheimen wächst die... https://nzzas.nzz.ch/schweiz/dritte-impfung-in-d...
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Neue Todesfälle: Altersheime fordern

dringend eine dritte Impfung

Lange war Ruhe. Doch jetzt gibt es in Pflegeheimen wieder Corona-Ausbrüche,

obwohl die Betroffenen zweimal geimpft sind. Bereits sind Tote zu beklagen.

Die Kantone planen nun für die dritte Impfung.

Mirko Plüss

25.09.2021. 21.45 Uhr

 

Die 90-jährige Luzemerin zählte zu den Ersten: Die zweite Corona-Impfung ist bei vielen betagten

Personen schon acht Monate her. (23. Dezember 2020)

Un Flucht l Kmlom

Acht Monate lang war die Seuche unter Kontrolle. Nachdem am

27. ianuar fast alle der 56 Bewohnerinnen und Bewohner des

Pflegeheims Sankt Nikolaus im Oberwallis zweimal geimpft waren,

gab es keinen Corona—Ausbruch mehr. Nun hat das Virus einen Weg

zurück gefunden. Auf der Demenzstation mit acht Pflegeplätzen

steckten sich Anfang September alle Bewohnenden hintereinander

mit Corona an. Nun sind vier von ihnen tot.

Nurfiirsle


